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Terminhinweise für Medien

Wiederholung
Freitag, 20. Februar, 9 Uhr, Litfaßsäule am Viktualienmarkt (gegenüber 
der Metzgerzeile)
Bürgermeisterin Verena Dietl eröffnet mit dem Anbringen des ersten 
Plakats die städtische Kampagne „Dein München. Deine Wahl.“ zur Kom-
munalwahl. Mit der parteipolitisch neutralen Kampagne sollen die Münch-
ner*innen motivieren, ihr demokratisches Grundrecht auszuüben und an 
der Kommunalwahl teilzunehmen.
Achtung Redaktionen: Der Termin ist für die Foto- und Filmberichterstat-
tung geeignet.

Dienstag, 24. Februar, 17 Uhr, Marienplatz
Stadtrat Professor Dr. Jörg Hoffmann (FDP BAYERNPARTEI Stadtratsfrak-
tion) spricht in Vertretung des Oberbürgermeisters ein Grußwort anlässlich 
einer Kundgebung zur Unterstützung der Ukraine.

Bürgerangelegenheiten

Donnerstag, 26. Februar, 19 Uhr, Rathaus, Großer Sitzungssaal (Zu-
gang ist rollstuhlgerecht)
Sitzung des Bezirksausschusses 1 (Altstadt-Lehel).

Donnerstag, 26. Februar, 19 Uhr, Kulturzentrum Trudering, Wasserbur-
ger Landstraße 32 (Zugang ist rollstuhlgerecht)
Sitzung des Bezirksausschusses 15 (Trudering-Riem)

Meldungen

Generatoren der Münchner Feuerwehr für Kyiv
(19.2.2026) Um trotz der verheerenden Drohnen- und Raketenangriffe 
Russlands die Energieversorgung in Münchens Partnerstadt Kyiv aufrecht 
erhalten zu können, hat der Leiter der Branddirektion, Wolfgang Schäuble, 
jetzt 15 Generatoren aus Beständen der Feuerwehr an den ukrainischen 
Generalkonsul Yurii Nykytiuk übergeben. Das ukrainische Generalkonsulat 
übernimmt den Transport nach Kyiv. In wenigen Wochen sollen weitere Ge-
neratoren übergeben werden.
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Seit Beginn des russischen Angriffskriegs vor vier Jahren unterstützt Mün-
chen seine Partnerstadt Kyiv nach Kräften. Jetzt durchlebt und durchleidet 
die Ukraine den schwersten Winter seit dem russischen Einmarsch. Das 
russische Militär zerstört systematisch Umspannwerke, Kraftwerke und 
Heizkraftwerke, sodass Hunderttausende weder Strom noch Heizung 
haben. Besonders hart treffen die brutalen Angriffe dabei Münchens Part-
nerstadt Kyiv.
Oberbürgermeister Dieter Reiter: „Kyivs Bürgermeister Vitali Klitschko, mit 
dem ich seit Beginn des verbrecherischen Angriffskriegs in ständigem Aus-
tausch stehe, hat sich mit der dringenden Bitte um Generatoren an mich 
gewandt. Sein Büroleiter hat mir während eines Besuchs vor wenigen 
Tagen eindringlich die menschenverachtenden Drohnenangriffe und die äu-
ßerst schwierige Lage in Kyiv geschildert. Ich freue mich, dass wir unserer 
Partnerstadt mit den Generatoren ein wenig helfen können, das Leben der 
Bevölkerung zu erleichtern. Geholfen haben uns dabei auch die Spenden, 
die uns nach wie vor aus der Münchner Bevölkerung erreichen. Dafür darf 
ich auch im Namen von Vitali Klitschko allen Spenderinnen und Spendern 
ganz herzlich danken.“ 

Wolfgang Schäuble, Leiter der Branddirektion, hat 15 Generatoren aus Beständen der Feu-
erwehr an den ukrainischen Generalkonsul Yurii Nykytiuk übergeben (Foto: Michael Nagy/
Presseamt)

Spenden zu Gunsten der Partnerstadt Kyiv sind weiterhin möglich:
Spendenkonto bei der Stadtsparkasse München:
Empfänger: Landeshauptstadt München
IBAN: DE86 7015 0000 0000 2030 00
Verwendungszweck „Solidarität Ukraine“
Mehr Infos unter muenchen.de/ukraine.

http://muenchen.de/ukraine


Rathaus Umschau
19.2.2026, Seite 4

Neue Bäume für den Arnulfpark
(19.2.2026) Von Anfang März bis Ende Mai wird das Baureferat (Gartenbau) 
im Arnulfpark 48 neue Bäume pflanzen. Weitere 29 Bäume kommen als Er-
satzpflanzung für in gleicher Anzahl zu fällende Bestandsbäume mit gerin-
ger Vitalität hinzu. Das Baureferat verbessert bei diesen Standorten die Bo-
denqualität des Wurzelraums und nimmt große Neupflanzungen vor. Durch 
die insgesamt 77 Neu- und Ersatzpflanzungen wird es zukünftig mehr 
Schatten und Abkühlung im Park geben. Durch das Wachstum der Bäume 
erhöht sich in den nächsten 15 Jahren die Verschattung der Parkfläche 
durch die Baumkronen von aktuell 22 auf voraussichtlich über 40 Prozent.
Im Sinne der Biodiversität pflanzt das Baureferat sechs unterschiedliche 
Baumarten: Feldahorn, Spitzahorn, Weißesche, Tulpenbaum, Wildbirne und 
Zerreiche. Diese Arten bieten wertvolle Nahrungs- und Nistmöglichkeiten 
für Vögel und Insekten. Sie erfüllen mit ihren vielseitigen Eigenschaften 
alle Kriterien klimawandelangepasster Gehölze und bieten durch ihre 
dichte Kronenstruktur viel Schatten.
Die Pflanz- sowie ebenfalls anstehenden Rasenarbeiten werden voraus-
sichtlich noch vor den Sommerferien abgeschlossen.
Die Maßnahme wird im Rahmen des Programms „Förderung des natür-
lichen Klimaschutzes in Kommunen“ durch die KfW-Förderbank bezu-
schusst.

Bauzentrum: Vortrag „PV-Nutzung auf dem Mehrfamilienhaus“
(19.2.2026) Das Bauzentrum München lädt in Kooperation mit der Münch-
ner Volkshochschule (MVHS), am Dienstag, 24. Februar, 18.30 Uhr, zum 
Vortrag „PV-Nutzung auf dem Mehrfamilienhaus – Mieterstrom und andere 
Möglichkeiten“ ein. Veranstaltungsort ist die MVHS West in Neuhausen, 
Nymphenburger Straße 171 b. Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine Anmel-
dung ist erforderlich unter https://t1p.de/fbney. Infos zur Anmeldung unter 
mvhs.de/anmeldung-beratung.
Vermieter*innen, (Mit-) Eigentümer*innen oder Hausverwalter*innen von 
kleinen oder großen Wohnimmobilien sollten wissen: Eine Solarstrom-An-
lage steigert deren Wert, wenn die Gebäudenutzer*innen den selbst er-
zeugten Strom auch selbst verbrauchen und so Stromkosten sparen. Eine 
Photovoltaik-Anlage wirkt als Strompreisbremse und begrenzt den An-
stieg der „zweiten Miete”, also der Wohnnebenkosten. Peter Schaumann, 
Dipl.-Ing. für Elektrotechnik, erläutert die Umsetzungsmöglichkeiten für 
große und kleine „Mieterstrommodelle“ sowie die aktuellen rechtlichen 
Rahmenbedingungen.
Weitere Informationen unter muenchen.de/bauzentrum und 
veranstaltungen.muenchen.de/bauzentrum.

https://t1p.de/fbney
http://mvhs.de/anmeldung-beratung
http://muenchen.de/bauzentrum
http://veranstaltungen.muenchen.de/bauzentrum
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Trauerbeflaggung zum Staatsakt für Professorin Dr. Rita Süssmuth
(19.2.2026) Am 1. Februar ist die ehemalige Bundesministerin für Jugend, 
Familie, Frauen und Gesundheit sowie langjährige Präsidentin des Deut-
schen Bundestages, Professorin Dr. Rita Süssmuth, verstorben. 
Aus diesem Anlass hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier einen 
Trauerstaatsakt angeordnet, der am 24. Februar in Berlin stattfinden wird. 
Die Dienstgebäude der Stadt München tragen an diesem Tag Trauerbeflag-
gung.
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Antworten auf Stadtratsanfragen
Donnerstag, 19. Februar 2026

Mehr Raum auf der Straße durch effektives Parkplatzmanagement, 
moderne Konzepte und mehr Parkgaragen: Wo bleiben die Antworten 
der Stadtverwaltung?
Anfrage Stadtrats-Mitglieder Hans Hammer, Heike Kainz und Manuel Pretzl 
(Stadtratsfraktion der CSU mit FREIE WÄHLER) vom 2.9.2022

Vereinfachte Beantragung von Videogegensprechanlagen für gehör-
lose Mieter*innen der Münchner Wohnen
Antrag Stadtrats-Mitglieder Marie Burneleit, Stefan Jagel, Thomas Lechner 
und Brigitte Wolf (Die Linke / Die PARTEI Stadtratsfraktion) vom 29.7.2025

Suizidprävention in München optimieren
Antrag Stadtrat Rudolf Schabl (Stadtratsfraktion der CSU mit FREIE WÄH-
LER) vom 9.9.2025

Welche Auswirkungen haben die geplanten Haushaltskürzungen auf 
die Fachstelle Jugendschutz?
Anfrage Stadtrats-Mitglieder Marie Burneleit, Stefan Jagel, Thomas 
Lechner und Brigitte Wolf (Die Linke / Die PARTEI Stadtratsfraktion) vom 
28.10.2025

Was tun bei sechs Millionen Euro Mindererlös?
Anfrage Stadtrats-Mitglieder Sabine Bär, Michael Dzeba, Alexandra Gaß-
mann, Ulrike Grimm, Veronika Mirlach und Rudolf Schabl (Stadtratsfraktion 
der CSU mit FREIE WÄHLER) vom 4.12.2025
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Mehr Raum auf der Straße durch effektives Parkplatzmanagement, 
moderne Konzepte und mehr Parkgaragen: Wo bleiben die Antworten 
der Stadtverwaltung?
Anfrage Stadtrats-Mitglieder Hans Hammer, Heike Kainz und Manuel Pretzl 
(Stadtratsfraktion der CSU mit FREIE WÄHLER) vom 2.9.2022

Antwort Mobilitätsreferent Georg Dunkel:

Zunächst möchten wir um Entschuldigung bitten, dass Sie bisher noch 
keine Rückmeldung von uns erhalten haben.

In Ihrer Anfrage vom 2.9.2022 legen Sie folgenden Sachverhalt zu Grunde:
„Knappe Verkehrsflächen im städtischen Raum führen immer wieder zu 
Ressourcenkonflikten der unterschiedlichen Verkehrsteilnehmer. Deshalb 
sind wichtige Aspekte der anstehenden Verkehrswende erstens die effek-
tivere Nutzung des vorhandenen Raumes und zweitens die gesammelte, 
platzsparende Neuschaffung von Parkraum bspw. in Tief- oder Parkgaragen, 
um stattdessen Platz direkt am und im Straßenraum zu gewinnen. Zu die-
sen Aspekten, im Einzelnen beispielsweise zu einem elektronischen Sys-
tem, das leerstehende Flächen an Parkraum bspw. in Randzeiten anzeigt 
oder freigibt, zu Apps, die Shared Parking anbieten oder auch zu ,Smarten 
Pilotparkhäusern‘ hat die CSU-Stadtratsfraktion bereits im Januar 2019 ein 
Antragspaket unter dem Titel ,Auf den Straßen Münchens Platz schaffen‘ 
eingereicht und mit dem Antrag 20-26/A 00427 noch einmal nachgelegt. 
Von diesen acht Anträgen wurden bisher lediglich zwei final beantwortet.

1.	 Wieso sind die Anträge der CSU-Fraktion aus den Jahren 2019 und 2022 
zu überaus wichtigen Aspekten der Verkehrswende nach mehr als drei 
beziehungsweise zwei Jahren immer noch nicht beantwortet?

2.	 Sagt die Bearbeitungsdauer etwas über die Priorität aus, mit der die 
Schaffung von Parkraum in der städtischen Verwaltung angegangen 
wird, auch wenn dadurch mehr Verkehrsfläche für alle Verkehrsteilneh-
mer, also auch den ÖPNV und Radfahrer, geschaffen werden kann?

3.	 Wie schätzt die Verwaltung insbesondere die Chancen auf eine Umset-
zung ein, Parkraum effizienter zu managen und Leerstände in Parkga-
ragen in (gewerblichen) Randzeiten an (private) Nutzer freizugeben und 
vice versa?

4.	 Sind in der (erheblichen) Zwischenzeit seit Antragstellung gegebenen-
falls zusätzliche Konzepte entwickelt worden, die der Stadtverwaltung 
bekannt sind, die eine effektive Parkraumbewirtschaftung voranbringen? 
Wenn ja, wie sind diese einzuschätzen?“
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Herr Oberbürgermeister Reiter hat mir Ihre Anfrage zur Beantwortung zu-
geleitet: die darin aufgeworfenen Fragen beantworte ich wie folgt:

Frage 1: 
Wieso sind die Anträge der CSU-Fraktion aus den Jahren 2019 und 2020 zu 
überaus wichtigen Aspekten der Verkehrswende nach mehr als drei bezie-
hungsweise zwei Jahren immer noch nicht beantwortet? 

Antwort:
Der öffentliche Straßenraum ist der Ort, an dem die Lebensqualität einer 
Stadt in besonderer Weise sichtbar wird. Gleichzeitig ist es der Ort, an 
dem sehr viele dringend benötigte Nutzungen um die knappen Flächen 
konkurrieren. Die Stadt muss eine gut begründete Abwägung vornehmen, 
wofür die Flächen verwendet werden. Folglich bedarf es vieler komplexer 
interner und externer Abstimmungsprozesse, sodass die Beantwortung 
der Anträge einige Zeit in Anspruch nehmen kann.
Darüber hinaus gibt es einige Anträge aus den Jahren 2019 und 2020, die 
im Rahmen der Referatsgründung des Mobilitätsreferates nicht ordnungs-
gemäß aus den Vorläuferreferaten übertragen wurden und neu zugeleitet 
werden mussten. Die letzten noch offenen Anträge werden in einem Sam-
melbeschluss Anfang 2026 beantwortet. Wir bitten, die teils sehr lange 
Antwortdauer zu entschuldigen. 

Frage 2:
Sagt die Bearbeitungsdauer etwas über die Priorität aus, mit der die Schaf-
fung von Parkraum in der städtischen Verwaltung angegangen wird, auch 
wenn dadurch mehr Verkehrsfläche für alle Verkehrsteilnehmer, also auch 
den ÖPNV und Radfahrer, geschaffen werden kann?

Antwort:
Die Bearbeitungsdauer spiegelt nicht die Priorität wider, sondern die Kom-
plexität, siehe oben. 

Frage 3:
Wie schätzt die Verwaltung insbesondere die Chancen auf eine Umset-
zung ein, Parkraum effizienter zu managen und Leerstände in Parkgaragen 
in (gewerblichen) Randzeiten an (private) Nutzer freizugeben und vice 
versa?

Antwort:
Das Mobilitätsreferat begrüßt ausdrücklich die Mehrfachnutzung privater/
gewerblicher Parkgaragen und steht in fachlichem Austausch mit zahlrei-
chen Plattformbetreibern.
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Eine interne Bearbeitung des Themas übersteigt jedoch sowohl die Res-
sourcen als auch das Tätigkeitsfeld des Mobilitätsreferates, unter anderem, 
weil keine Daten zur Verfügung stehen und umfangreiche einzelfallbezo-
gene bauliche, betriebliche, baurechtliche, steuerrechtliche und auch wett-
bewerbsrechtliche Prüfungen sehr heterogener Lagen nötig wären. 
Das Mobilitätsreferat sucht hier weiter den Austausch auf Fachebene und 
eruiert Unterstützungsmöglichkeiten, um die Ermöglichung einer Mehr-
fachnutzung weiter voranzutreiben. 

Frage 4:
Sind in der (erheblichen) Zwischenzeit seit Antragsstellung gegebenenfalls 
zusätzliche Konzepte entwickelt worden, die der Stadtverwaltung bekannt 
sind, die eine effektive Parkraumbewirtschaftung voranbringen? Wenn ja, 
wie sind diese einzuschätzen?

Antwort:
Seit Gründung des Mobilitätsreferates wurde intensiv am Thema Par-
kraummanagement gearbeitet. Der letzte Beschluss hierzu ist die „Teilstra-
tegie Management des öffentlichen Straßenraums“ (Sitzungsvorlage Nr. 
20-26/V 11904 vom 26.3.2025), in der das bisherige klassische Parkraum-
management als wichtige Kernaufgabe konzeptionell erweitert wird. Im 
Interesse einer integrierten Planung wird der gesamte öffentliche Straßen-
raum mit all seinen Nutzungsansprüchen betrachtet. Darüber hinaus wird 
im Rahmen des Alltagsgeschäftes kontinuierlich an Verbesserungen vor 
Ort gearbeitet, Optimierung in Lizenzgebieten werden angeordnet und alle 
Planungen auch aus anderen verkehrs- und stadtplanerischen Projekten 
heraus auf die Auswirkungen auf das Parkraummanagement analysiert und 
bei Bedarf mit Maßnahmen versehen.

So wird eine neue Abwägung zwischen dem ruhenden Kfz-Verkehr auf 
der einen Seite und Aufenthalt, Begrünung, Klimaanpassung, Kühlung der 
Stadt, Fußverkehr, Radverkehr, Öffentlichem Personennahverkehr, Shared 
Mobility Angebote und Wirtschaftsverkehr auf der anderen Seite ange-
strebt. Eine neue Abwägung zugunsten des Umweltverbunds ist vor allem 
vor dem Hintergrund der Flächeneffizienz, der Leistungsfähigkeit für alle 
Verkehrsarten, der Klimaziele und der „Vision Zero“ erforderlich. Insbeson-
dere im Kapitel „Maßnahmencluster: Digitalisierung“ wird beschrieben 
wie künftig mit dem Einsatz von Daten Parkplatzverfügbarkeiten besser 
angezeigt werden können, Parkhäuser digital angebunden werden können 
und somit ein verbessertes Angebot an Informationen zur Verfügung ge-
stellt werden kann. Gleichzeitig sollen u.a. vorhandene Kapazitäten in Park-
häusern besser genutzt werden.
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Bislang liegen Städten nur eingeschränkt detaillierte Informationen zum 
Bestand und zur Auslastung von Parkplätzen im öffentlichen Raum, den 
mit der Bereitstellung und Instandhaltung verbundenen Kosten sowie den 
Erlösen im Rahmen der Parkraumbewirtschaftung vor. Im Zuge der Digitali-
sierung von Parkflächen und des Straßenverkehrs im Allgemeinen ergeben 
sich jedoch Möglichkeiten, entsprechende Informationen unter Einhaltung 
der datenschutzrechtlichen Vorgaben zu erheben, aufzubereiten und zu 
nutzen. Im Mobilitätsreferat werden diese im Rahmen der personellen und 
finanziellen Ressourcen zur Anwendung gebracht.

Der Beschluss greift Wünsche und Vorschläge aus der Politik, Bevölkerung 
und Wirtschaft auf, um zu einer besseren Erreichbarkeit, einer Verringerung 
des Parksuchverkehrs und eine Erhöhung der Transparenz über die Ent-
wicklung im ruhenden Verkehr beitragen zu können. 
Durch eine Verbesserung der Parkraumüberwachung, einer transparen-
teren Beauskunftung und einer Reduktion im Parksuchverkehr steigt die 
Flächeneffizienz im öffentlichen Raum und die Quartiere werden lebens-
werter. Die Verringerung der Emissionen und Lärmbelastung führen dabei 
nicht nur zu besserem Mikroklima, sondern auch zu einer Erhöhung der 
Verkehrssicherheit.
Aufgrund der aktuellen Haushaltslage können jedoch einige Handlungsfel-
der des Beschlusses derzeit nicht in der ursprünglich geplanten Geschwin-
digkeit weiter vorangetrieben werden, so bspw. Potentialanalysen, um 
mögliche Flächen und Standorte für Quartiers- oder Anwohnergaragen zu 
identifizieren. 
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Vereinfachte Beantragung von Videogegensprechanlagen für gehör-
lose Mieter*innen der Münchner Wohnen
Antrag Stadtrats-Mitglieder Marie Burneleit, Stefan Jagel, Thomas Lechner 
und Brigitte Wolf (Die Linke / Die PARTEI Stadtratsfraktion) vom 29.7.2025

Antwort Stadtbaurätin Professorin Dr. (Univ.Florenz) Elisabeth Merk:

Mit Ihrem Antrag vom 29.7.2025 forderten Sie das Referat für Stadtplanung 
und Bauordnung auf, ein vereinfachtes Verfahren für die Beantragung von 
Video-Gegensprechanlagen für gehörlose Mieter*innen der Münchner 
Wohnen zu entwickeln, das auch die Finanzierung der Maßnahmen ein-
deutig klären soll. Denkbar sei hierbei eine Abfrage beim Abschluss des 
Mietvertrags, der die durch die Behinderung bedingten Bedarfe abfragt 
und der*dem Mieter*in den entsprechenden Antrag vorlegt.

Nach § 60 Abs. 9 GeschO dürfen sich Anträge ehrenamtlicher Stadtrats-
mitglieder nur auf Gegenstände beziehen, für deren Erledigung der Stadt-
rat zuständig ist. Der Inhalt Ihres Antrages betrifft jedoch eine laufende Ge-
schäftsangelegenheit der Münchner Wohnen, deren Besorgung nach Art. 
37 Abs. 1 GO und § 22 GeschO dem Oberbürgermeister obliegt. Zudem 
wurde die Angelegenheit bereits in einem runden Tisch aller beteiligten 
Stellen behandelt. Ein Verfahren hierzu besteht bereits. Eine beschlussmä-
ßige Behandlung der Angelegenheit im Stadtrat ist daher rechtlich nicht 
möglich.

Bisherige Gespräche und Ausgangssituation:
Am 19.11.2019 stellten gehörlose Bewohner*innen der Siedlung „Alte Hei-
mat“ auf der Bürgerversammlung des 25. Stadtbezirks den Antrag, dass 
Video-Gegensprechanlagen für gehörlose Mieter*innen zum Standard ge-
macht und bei Bedarf finanziert werden. In der Begründung hieß es, dass 
die Antragsteller*innen es geschafft haben, eine Zusage für eine Finanzie-
rung von Video-Gegensprechanlagen zu bekommen, es aber viele Gehör-
lose in München gebe, die das Problem weiterhin hätten. 

Der Sozialausschuss des Stadtrats beschloss zwar in seiner Sitzung am 
24.9.2020, keinen baurechtlichen Standard für Video-Gegensprechanlagen 
zu fordern. Er folgte jedoch der Empfehlung des Behindertenbeirats, im 
Einzelfall – bei Bedarf und auf Antrag – entsprechende Anlagen im Rahmen 
der Förderrichtlinien und des Budgets nachzurüsten. Ferner bat der Sozial-
ausschuss die damaligen städtischen Wohnungsbaugesellschaften GWG 
und GEWOFAG, ihre Wohnungen im Bedarfsfall mit Video-Gegensprech-
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anlagen nachzurüsten (Beschlussvorlage Nr. 20-26/V 00652). Diese Bitte 
wurde in den vier damals betroffenen Haushalten umgesetzt.
Auf der Bürgerversammlung des 25. Stadtbezirks am 24.6.2021 wurde 
erneut ein Antrag zum Thema Video-Gegensprechanlagen eingebracht. 
Die Antragsteller*innen zielten darauf ab, dass der Einbau von Video-Ge-
gensprechanlagen schneller und unbürokratischer verlaufen solle, indem 
Regeln und Standards definiert würden. Damit würde es für Folgeanträge 
leichter. Infolgedessen wurde ein Runder Tisch einberufen, zu dem die 
Antragsteller*innen, der Bezirksausschuss 25, der Behindertenbeirat, die 
städtischen Wohnungsbaugesellschaften, das Referat für Stadtplanung und 
Bauordnung und das Amt für Soziale Sicherung/Sachgebiet Zeitgemäße 
Wohnformen Älterer eingeladen wurden.

Die Teilnehmer*innen des Runden Tisches Video-Gegensprechanlagen ka-
men darin überein, dass aufgrund der hohen Investitionskosten, einer kom-
plexen Förderlandschaft und der strengen Vorgaben der Stiftungssatzung 
jeder Fall einzeln betrachtet werden muss. Hierbei sind die individuellen 
Anspruchsvoraussetzungen und die zu erwartenden Kosten zu erheben 
und festzustellen. Bei den Finanzierungsmöglichkeiten wird immer die 
Nachrangigkeit geprüft. In Frage kommen die Pflegekasse (Wohnumfeld 
verbessernde Maßnahmen), die Bayerische Wohnbauförderung oder das 
kommunale Zuwendungsprogramm der Landeshauptstadt München. Eine 
grundsätzliche Vorrüstung in allen Neubauten wurde schon damals disku-
tiert, aber letztlich nicht vereinbart.

Unterstützung bei der Beantragung:
Als Ergebnis des Runden Tischs wurde festgehalten, dass mit dem Kom-
petenzzentrum Barrierefreies Wohnen des Vereins Stadtteilarbeit bereits 
die geforderte einheitliche Stelle für die Beratung existiert. Zur besseren 
Information über dieses Beratungsangebot wollten sich der Gehörlosen-
verband München und Umland (GMU) und das Kompetenzzentrum abspre-
chen. Überlegt wurde, die Kommunikation direkt an die Gehörlosencom-
munity sowie über Informationsvideos, über die Mieterzeitschriften der 
städtischen Wohnungsbaugesellschaften und über die Behindertenbeauf-
tragten der Bezirksausschüsse laufen zu lassen. Die folgende Umsetzung 
wurde und wird von der Münchner Wohnen im Auftrag für das Kommunal-
referat durchgeführt.

Im Zuge der Fusion von GWG und GEWOFAG hat die Münchner Wohnen 
ihre Struktur neu geordnet und die Sektion „Sozialmanagement“ geschaf-
fen. Diese arbeitet niederschwellig und unbürokratisch mit der Stelle 
„Wohnberatung“ zusammen, um Maßnahmen zur Verbesserung des Woh-
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numfelds für alle Mieter*innen zu unterstützen. Neben einer individuellen 
Beratung zu technischen Möglichkeiten und geeigneten Hilfsmitteln wer-
den auch Finanzierungswege aufgezeigt und Hilfestellung bei der Antrag-
stellung gegeben. Das Angebot existiert zusätzlich zu den Beratungsleis-
tungen des Kompetenzzentrums Barrierefreies Wohnen.
Die Münchner Wohnen ist mit ihrer Sektion „Sozialmanagement“ fest in 
der sozialen Landschaft der Landeshauptstadt München verankert und ar-
beitet intensiv mit den entsprechenden Fachstellen zusammen, um Men-
schen mit Unterstützungsbedarf umfassend zu versorgen und nachhaltige 
Lösungen zu gewährleisten.
Durch die Unterstützungsangebote der Sektion Sozialmanagement, der 
Wohnberatung und vor allem des Kompetenzzentrums Barrierefreies Woh-
nen des Vereins Stadtteilarbeit gibt es bereits mehrere Möglichkeiten für 
Gehörlose, bei der Beantragung einer Video-Gegensprechanlage Unterstüt-
zung zu erhalten.

Um Kenntnisnahme von den vorstehenden Ausführungen wird gebeten.
Wir gehen davon aus, dass die Angelegenheit damit abgeschlossen ist.
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Suizidprävention in München optimieren
Antrag Stadtrat Rudolf Schabl (Stadtratsfraktion der CSU mit FREIE WÄH-
LER) vom 9.9.2025

Antwort Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek:

Sie beantragen, den Informationsgehalt der Internetseite zum Thema Su-
izidprävention auszubauen. So könnten die Informationen um spezifische 
Angebote für Schülerinnen und Schüler in schwierigen Lebensphasen er-
gänzt werden. Gleiches gilt für Beratungsangebote für weitere vulnerablen 
Gruppen, für seelsorgerischen Dienste von den Kirchen und weitere An-
gebote. Dabei soll geprüft werden, wie etwa Unternehmen, die in diesem 
Bereich tätig sind, Gesundheitsdienste oder auch Medien mit eingebunden 
werden können. Darüber hinaus soll geprüft werden, ob es sinnvoll ist, auf 
der Internetseite generell mehr Informationen zum Thema Suizid darzustel-
len.

Ihr Einverständnis vorausgesetzt erlaube ich mir, Ihren Antrag vom 
9.9.2025 als Brief zu beantworten und teile Ihnen Folgendes mit: 

Die Internetseite https://www.muenchen.de/themen/suizidpraevention- 
muenchen-hilfe-fuer-betroffene wird durch die Portal München Be-
triebs-GmbH & Co. KG betrieben. Das Gesundheitsreferat hatte bisher 
keine Kenntnis von der Seite und war an der Erstellung nicht beteiligt. Die 
Seite beschreibt die Angebote zur Suizidprävention in München nur unvoll-
ständig. Die Hilfen für suizidgefährdete Menschen sind vielfältiger und um-
fassender als die beiden Angebote, die auf der Seite dargestellt werden. 

Eine umfangreichere Darstellung der Angebote zur Suizidprävention ist Teil 
des „Wegweisers Psychische Gesundheit“ des Gesundheitsreferats unter 
https://www.gesund-in-muenchen.de/wegweiser/psychische-gesundheit/
suizidalitaet. Der Wegweiser bietet eine umfassende Orientierungshilfe im 
breit gefächerten Angebot für Menschen mit psychischen Erkrankungen 
und in krisenhaften Lebenssituationen, deren Angehörige und Fachkräfte. 
Durch kurze informative Texte, die Auflistung passender Angebote in Mün-
chen und Hinweise auf externe Webseiten mit ausführlichen Informationen 
werden unterschiedliche Themenbereiche zur psychischen Gesundheit be-
handelt. Auch Angebote nach Lebensalter und in besonderen Lebenslagen 
werden dargestellt, wie etwa für Kinder und Jugendliche mit psychischen 
Erkrankungen. Neben Angeboten des öffentlichen Gesundheitsdienstes 
sind im Wegweiser auch Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege, der 
Kliniken, seelsorgerische Dienste der Kirchen und weitere Angebote auf-

https://www.muenchen.de/themen/suizidpraevention-muenchen-hilfe-fuer-betroffene
https://www.muenchen.de/themen/suizidpraevention-muenchen-hilfe-fuer-betroffene
https://www.gesund-in-muenchen.de/wegweiser/psychische-gesundheit/suizidalitaet
https://www.gesund-in-muenchen.de/wegweiser/psychische-gesundheit/suizidalitaet
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geführt. Für weiterführende Informationen zu einzelnen Themen, wie etwa 
der Suizidprävention, wird auf vertrauenswürdige externe Seiten verlinkt. 

Das Gesundheitsreferat ist daher an die Portal München Betriebs-GmbH 
& Co. KG herangetreten und hat eine Anpassung der Seite zur Suizidprä-
vention sowie eine Verlinkung auf den Wegweiser Psychische Gesundheit 
angeregt, um Menschen mit Suizidgedanken auch auf diesem Weg zu 
erreichen. Die Internetseite https://www.muenchen.de/themen/suizid-
praevention-muenchen-hilfe-fuer-betroffene wurde daraufhin entsprechend 
geändert. Darüber hinaus wurde mit der Portal München Betriebs-GmbH & 
Co. KG vereinbart, gemeinsame Anstrengungen zu unternehmen, um dem 
„Wegweiser Psychische Gesundheit“ des Gesundheitsreferats insgesamt 
zu mehr Sichtbarkeit zu verhelfen.   

Dem Gesundheitsreferat ist die Suizidprävention ein wichtiges Anliegen; 
deshalb übernimmt das GSR auch die Geschäftsführung der Arbeitsgruppe 
„Netzwerk Suizidprävention in München“, ein Zusammenschluss von Ein-
richtungen im Bereich Suizidprävention.

Um Kenntnisnahme der vorstehenden Ausführungen wird gebeten. Ich 
gehe davon aus, dass die Angelegenheit damit abgeschlossen ist.
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Welche Auswirkungen haben die geplanten Haushaltskürzungen auf 
die Fachstelle Jugendschutz?
Anfrage Stadtrats-Mitglieder Marie Burneleit, Stefan Jagel, Thomas 
Lechner und Brigitte Wolf (Die Linke / Die PARTEI Stadtratsfraktion) vom 
28.10.2025

Antwort Sozialreferentin Dorothee Schiwy:

In Ihrer Anfrage vom 28.10.2025 führen Sie Folgendes aus:

„Von den umfassenden Sparmaßnahmen, die der Stadtrat beschlossen 
hat, ist die Fachstelle Jugendschutz nach unserer Erkenntnis besonders 
hart betroffen und kann ihre Arbeit nicht mehr im gebotenen und geforder-
ten Maß leisten. Dazu ist anzumerken, dass die Fachstelle Jugendschutz 
auch bislang schon den umfassenden Anforderungen nur nachkommen 
kann, weil sie ein großes Netzwerk von geringfügig bzw. kurzfristig Be-
schäftigten zur Unterstützung aufgebaut hat. Aufgrund der Kürzungen 
wurden befristete, geringfügig beschäftigte Helfer*innen nach Ablauf ihrer 
befristeten Anstellung nicht erneut weiterbeschäftigt. Ebenso wurden die 
erneut gestellten Anstellungsverträge der kurzfristig Beschäftigten nur zum 
Teil bewilligt. Die bereits in Kraft getretenen Kürzungen haben zur Folge, 
dass kaum noch Veranstaltungen betreut werden können und das beste-
hende Netzwerk aus Veranstaltenden, Unterstützer*innen und Vertreter*in-
nen des Jugendschutzes auseinanderzubrechen droht.

Die Fachstelle Jugendschutz (Team Veranstaltungen und Konzerte) leistet 
wertvolle Arbeit in der Beratung von Veranstaltenden (aller Art) und auch 
durch vor Ort-Einsätze. Sie legt Altersgrenzen für kinder- und jugendschutz-
relevante Veranstaltungen fest, überprüft diese und unterstützt vor Ort. 
Hier geht es um die Kontrolle der Securities hinsichtlich der Umsetzung 
der per Jugendschutzbescheid festgelegten Altersregelung, Psychoedu-
kation der Erziehungsberechtigten bzw. -beauftragten, Erheben der Besu-
cher*innenstruktur, Erkennen von jugendschutzrelevanten Problemen und 
Kontrolle der Ausschänke zur Abwendung möglicher Kindeswohlgefährdun-
gen.

Die Hauptamtlichen des Teams Jugendschutz sowie ihre Helfer*innen 
begleiten jugendgefährdende Konzerte und Veranstaltungen (z.B. be-
stimmte Rap-Konzerte) sowie Veranstaltungen für Kleinkinder hinsichtlich 
Kinderschutzaspekte. Auch Festivals (z.B. Superbloom), Messen (z.B. 
Bondage- oder Spirituosenmessen), Sport (Groß-)Veranstaltungen (z.B. 
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Champions-League/Public Viewing, Fanzone) und alle innerstädtischen 
Münchener Christkindlmärkte werden besucht/kontrolliert.

Die Fachstelle Jugendschutz ist außerdem auf dem Frühlingsfest täglich 
von 18:00 – 22:30 Uhr mit je einer hauptamtlichen Person sowie drei Hel-
fer*innen und auf dem Oktoberfest täglich von 18:00 – 23:30 Uhr mit je 
einer hauptamtlichen Person sowie drei Helfer*innen vor Ort tätig. Die 
Fachstelle repräsentiert auf beiden Volksfesten das Jugendamt und ist hier 
für alle Belange Minderjähriger, einschließlich Kinderschutz und Inobhut-
nahmen zuständig.

Ohne Unterstützung der Helfer*innen können all diese Aufgaben nicht 
mehr im fachlich notwendigen Umfang geleistet werden.“

Bevor ich auf Ihre Fragen im Einzelnen eingehe, erlauben Sie mir eingangs 
die Vorbemerkung, dass der Personalbesetzungsstopp, der seit Februar 
2025 für die gesamte Stadtverwaltung gilt, selbstverständlich nicht ohne 
Auswirkungen hinsichtlich der Leistungsfähigkeit der Sozialverwaltung 
bleiben kann. Dies wurde auch in mehreren Stadtratsvorlagen ausgiebig 
geschildert.

Zu Ihrer Anfrage vom 28.10.2025 nimmt das Sozialreferat im Auftrag des 
Herrn Oberbürgermeisters im Einzelnen wie folgt Stellung:

Frage 1:
Wie viele Personaleinsätze bei Veranstaltungen wurden durch die Tätigkeit 
der Fachstelle Jugendschutz im Jahr 2024 durchgeführt?

Antwort:
Im Jahr 2024 wurden durch die Fachstelle Jugendschutz insgesamt 215 
Veranstaltungen abgedeckt. Darunter u.a. 123 Konzerte, 7 Festivals, 9 
Open Air Kino Vorführungen und Filmfeste, 3 Spezialmessen, alle Münche-
ner Christkindlmärkte sowie diverse Sportveranstaltungen. Hinzu kommen 
Personaleinsätze von je einer hauptamtlichen Person und 4 Helfer*innen 
an 12 Tagen Frühlingsfest und 16 Tagen Oktoberfest.

Frage 2:
Wie viele Personaleinsätze waren es von Mai bis Oktober 2025 (ohne 
die Betreuung des Oktoberfestes, welches durch ein separates Budget 
gedeckt ist? (Nach unseren Erkenntnissen wirken sich die beschlossenen 
Sparmaßnahmen seit Mai 2025 immer stärker aus, deswegen bitte diese 
Veränderung darstellen, ggf. im Vergleich zum Zeitraum Januar bis April 
2025)
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Antwort:
Die Fachstelle Jugendschutz leistet zusammen mit ihren Helfer*innen 
von Mai bis einschließlich Oktober 2025 insgesamt 27 Einsätze. Für das 
Oktoberfest gibt es kein separates Budget. Jedoch wurden die Einsätze 
im Rahmen der Champions League vom RBS finanziert. Im Vergleich dazu 
leistete die Fachstelle Jugendschutz zusammen mit ihren Helfer*innen 
von Januar bis einschließlich April 2025 insgesamt 58 Einsätze.

Frage 3:
Wie viele Einsätze werden bis zum Ende des Jahres noch geplant und 
durchgeführt?

Antwort:
Seitens der Fachstelle Jugendschutz wurden 15 Einsätze geplant und 
durchgeführt.

Frage 4:
Wie viele und welche Veranstaltungen können aufgrund der Sparmaßnah-
men bis Ende 2025 voraussichtlich nicht mehr betreut werden?

Antwort:
Seitens der Fachstelle Jugendschutz erfolgte eine interne Priorisierung 
der wichtigsten Veranstaltungen. Für das restliche Kalenderjahr wurden 15 
Veranstaltungen priorisiert, welche abgedeckt wurden. Nicht abgedeckt 
wurden 12 Konzertveranstaltungen sowie die Kontrolle der Münchner 
Weihnachtsmärkte.

Frage 5:
Welche weiteren Auswirkungen haben diese Kürzungen und Sparmaßnah-
men für die Arbeit der Fachstelle Jugendschutz? Wie wird sich diese Lage 
z.B. auf die Kooperation und den Austausch mit Veranstaltenden auswir-
ken?

Antwort:
Bis April 2025 konnten durchschnittlich 11 Veranstaltungen pro Monat 
abgedeckt werden. Derzeit priorisiert die Fachstelle Jugendschutz bis auf 
weiteres 5 Veranstaltungen pro Monat.

Frage 6:
Wie viele Personen (inklusive der geringfügig bzw. kurzfristig Beschäftig-
ten) haben im ersten Halbjahr 2025 bei Einsätzen der Fachstelle Jugend-
schutz mitgewirkt?
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Antwort:
Bei Einsätzen der Fachstelle Jugendschutz haben im ersten Halbjahr ne-
ben sechs Hauptamtlichen neun geringfügig beschäftigte Helfer*innen 
und 15 kurzfristig beschäftigte Helfer*innen mitgewirkt. 

Frage 7:
Welche Einschätzung hat die Fachstelle Jugendschutz selbst hinsichtlich 
der Personal- und Finanzsituation? Kann sie ihrer Arbeit noch im gebotenen 
Rahmen nachkommen?

Antwort:
Aufgrund des reduzierten Helfer*innenpools ist die flexible Besetzung not-
wendiger Veranstaltungen eingeschränkt. 
Die Dienste auf dem Frühlings- und Oktoberfest wurden 2025 täglich mit 
einer hauptamtlichen Person sowie 2 – 3 Helfer*innen besetzt, was in der 
Umsetzung gut funktionierte.

Ich hoffe, auf Ihr Anliegen hinreichend eingegangen zu sein. Ich gehe da-
von aus, dass die Angelegenheit damit abgeschlossen ist.
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Was tun bei sechs Millionen Euro Mindererlös?
Anfrage Stadtrats-Mitglieder Sabine Bär, Michael Dzeba, Alexandra Gaß-
mann, Ulrike Grimm, Veronika Mirlach und Rudolf Schabl (Stadtratsfraktion 
der CSU mit FREIE WÄHLER) vom 4.12.2025

Antwort Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek:

Ihrer Anfrage liegt folgender Sachverhalt zu Grunde:
In seiner Antwort vom 26.11.2025 „Einsparungen bei Kliniken auf Bun-
desebene (Anfrage Nr. 20-26/F 01337) der Stadtratsfraktion CSU mit Freie 
Wähler vom 17.10.2025 führe das Gesundheitsreferat (GSR) der Landes-
hauptstadt München (LHM) aus, dass die München Klinik gGmbH (MüK) 
von den Einsparungen auf Bundesebene in Höhe von rund 1,8 Milliarden 
Euro bei den Kliniken betroffen sein werde und dies für die MüK ge-
schätzte sechs Millionen Euro an Mindererlösen im Jahr 2026 und eventu-
ell auch darüber hinaus bedeuten könne. 

Herr Oberbürgermeister Reiter hat mir Ihre Anfrage zur Beantwortung zu-
geleitet.

Die in Ihrer Anfrage aufgeworfenen Fragen beantworte ich unter Berück-
sichtigung der Stellungnahmen der MüK wie folgt:

Frage 1:
Ist seitens der MüK schon abzuschätzen, ob und wenn ja, welche Auswir-
kungen ein weiterer Mindererlös von sechs Millionen Euro auf den Klinik-
betrieb haben? Müssen deswegen Leistungen, Personal o.ä. eingespart 
werden? 

Antwort:
Die Geschäftsführung der MüK hat in der Unternehmensplanung für 2026 
den Sachverhalt bereits antizipiert und entsprechende Entwicklungen des 
Landesbasisfallwertes konservativ eingeplant. Es entsteht daher durch 
das neue Gesetz keine relevante zusätzliche Deckungslücke zur Unterneh-
mensplanung. Dennoch ist festzuhalten, dass mit dem neuen Gesetz rund 
sechs Mio. EUR (anteilig für die MüK), die nach bisheriger Gesetzeslage 
im Jahr 2026 gegebenenfalls ergebnisverbessernd der Klinik zugutege-
kommen wären, aus der Krankenhausfinanzierung für 2026 gestrichen 
werden. Mögliche Puffer für unerwartete Kostenentwicklungen oder Ereig-
nisse reduzieren sich damit. Daher muss die MüK kontinuierlich weitere 
Möglichkeiten suchen, Kosten zu senken. Angesichts ohnehin eingeplanter 
kontinuierlicher Kostenreduktionen ist die damit um sechs Mio. EUR er-
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höhte Anforderung herausfordernd. Die MüK strebt jedoch weiterhin die 
Erreichung des im Wirtschaftsplan 2026 angestrebten Gesamt-Jahreser-
gebnisses an.

Frage 2:
Müssen durch die Mindererlöse die vorliegenden Konzepte zur Konsolidie-
rung der MüK entsprechend angepasst werden? Wenn ja, ist schon abzu-
sehen, wie dies geschehen soll?

Antwort:
Die Konzepte aus dem Zielbild „MüK20++“ müssen nicht angepasst wer-
den, da diese auf einen schrittweise wirtschaftlich tragfähigeren Betrieb 
und eine mit dem Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz (KHVVG) 
kompatible Leistungsstruktur abzielen.

Frage 3:
Werden die Mittel, die seitens der LHM über die Globalbetrauung für 
die MüK zur Verfügung gestellt werden, durch die Mindererlöse früher 
erschöpft sein? Wenn ja, welche Auswirkungen hat das auf die Globalbe-
trauung als solche und die Finanzverpflichtungen der LHM gegenüber der 
MüK?

Antwort:
Die MüK strebt an, trotz der dargestellten Erlösminderung über den Ge-
samtzeitraum der Globalbetrauung nicht mehr Defizit im operativen Betrieb 
zu generieren, als bei Beschlussfassung im Jahr 2023 für die Zukunft skiz-
ziert wurde, um den städtischen Haushalt nicht zusätzlich zu belasten.











 CSU-FW-Fraktion im Stadtrat |  Tel.: 089 233 92650  |  Fax: 089 233 92747 | csu-fw-fraktion@muenchen.de 

Rathaus |  Marienplatz 8  |  Zimmer 249/II  |  80331 München  

 

 

 

2) Wurden durch KVR oder Polizei Kontrollen im Umfeld des Geschäfts durchgeführt? 

Wenn ja, mit welchem Ergebnis? 

3) Besteht rechtlich die Möglichkeit, den Verkauf von Lachgasflaschen im Rahmen 

gewerberechtlicher Auflagen einzuschränken oder zu untersagen, sofern eine 

nachweisbare Gefährdung der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung vorliegt? 

4) Kann der Verkauf von Lachgas, insbesondere in großen Gebinden, im Rahmen der 

Betriebserlaubnis mit Nebenbestimmungen versehen werden, etwa im Hinblick auf 

Verkaufszeiten, Alterskontrollen oder Mengenbeschränkungen? 

5) Ist es möglich, den Betreiber des Geschäfts ordnungsrechtlich zu verpflichten, im 

unmittelbaren Umfeld des Geschäfts für Sauberkeit zu sorgen, wenn das verkaufte 

Warensortiment regelmäßig zu spezifischem Müllaufkommen führt? 

6) Welche rechtlichen Möglichkeiten bestehen nach Abfall- oder Straßenrecht, um gegen 

das wiederholte Zurücklassen der Lachgasflaschen und Ballone im öffentlichen Raum 

vorzugehen? 

7) Wurden Bußgeldverfahren gegen Verursacher oder den Betreiber eingeleitet? Wenn 

nein, warum nicht? 

8) Liegen dem Gesundheitsreferat Erkenntnisse über gesundheitliche Zwischenfälle oder 

Notfalleinsätze im Zusammenhang mit Lachgaskonsum in diesem Bereich vor? 

9) Wie bewertet die Stadtverwaltung die Situation aus Sicht des Jugendschutzes? Ist 

bekannt, ob Minderjährige Zugang zu den angebotenen Produkten haben? 

10) Welche kurzfristigen Maßnahmen plant die Stadt, um die Sauberkeit und Sicherheit im 

Umfeld des Geschäfts wiederherzustellen? 

11) Ist eine verstärkte Bestreifung durch das KVR oder die Polizei vorgesehen, um weitere 

Verunreinigungen und ordnungswidrige Zustände zu verhindern? 

12) Wie bewertet die Stadtverwaltung grundsätzlich den zunehmenden Verkauf von 

Lachgas als Konsumprodukt im Stadtgebiet? 

 

Dr. Evelyne Menges (Initiative)  Thomas Schmid   Jens Luther 

Stv. Fraktionsvorsitzende   Stadtrat    Stadtrat 

 

 

Sabine Bär     Delija Balidemaj 

Stadträtin     Stadtrat 

 

 

 

 

 



 CSU-FW-Fraktion im Stadtrat |  Tel.: 089 233 92650  |  Fax: 089 233 92747 | csu-fw-fraktion@muenchen.de 

Rathaus |  Marienplatz 8  |  Zimmer 249/II  |  80331 München  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildquelle: privat 

 



 CSU-FW-Fraktion im Stadtrat |  Tel.: 089 233 92650  |  Fax: 089 233 92747 | csu-fw-fraktion@muenchen.de 

Rathaus |  Marienplatz 8  |  Zimmer 249/II  |  80331 München  

 

 

 

ANTRAG 
 
An Herrn  
Oberbürgermeister  
Dieter Reiter  
 

Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München 

 
 

            19.02.2026  

 

Drogenkonsumräume – Entlastung des öffentlichen Raums durch Reduktion des 

sichtbaren Konsums 

 

Die Stadtverwaltung wird im Rahmen eines Prüfauftrages gebeten zu untersuchen, inwiefern 

Drogenkonsumräume zur Entlastung des öffentlichen Raums und zur Stärkung des Sicherheits-

gefühls der Münchner Stadtbevölkerung beitragen könnten. Dabei soll untersucht werden, ob 

und wie Drogenkonsumräume in München als Modellversuch bzw. Pilotprojekt in einem eng be-

grenzten Rahmen realisiert werden könnten. Dabei sollen auch umfassend Erkenntnisse aus an-

deren Kommunen wie Frankfurt am Main oder Köln herangezogen werden.  

 

Begründung 

 

Der Konsum von Drogen im öffentlichen Raum, insbesondere in Bereichen wie dem Alten Bota-

nischen Garten oder dem Nussbaumpark, trägt erheblich zu einem verminderten Sicherheitsge-

fühl unter den Münchner Bürgerinnen und Bürgern bei. Drogenkonsumräume in einem sehr be-

grenzten Rahmen könnten einen Teilaspekt für eine Lösung dieses Problem darstellen. Ein Mo-

dellversuch sowie vorab eine umfassende Prüfung aller Vor- und Nachteile auf wissenschaftlicher 

Basis könnte dem Stadtrat als Entscheidungsgrundlage dienen. 

 

Sozialpädagogisches Personal in den Konsumräumen kann Suchterkrankten eine erste Beratung 

ermöglichen und den Zugang zu Gesundheitsleistungen und psychosozialen Angeboten nieder-

schwellig ermöglichen. Dies kann einen ersten Schritt in Richtung Ausstieg aus dem Konsum und 

Integration in die Gesellschaft und Arbeitswelt fördern. 

 

 

Manuel Pretzl  

Fraktionsvorsitzender 
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ANFRAGE 
 
An Herrn  
Oberbürgermeister  
Dieter Reiter  
 

Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München 

 
 

              19.02.2026 

 

Auswirkungen der Cannabis-Teillegalisierung in München 

 
Seit Inkrafttreten des „Gesetzes zum kontrollierten Umgang mit Cannabis und zur Änderung 

weiterer Vorschriften“ (CanG) am 1. April 2024 ist der Konsum sowie Genuss von Cannabis unter 

bestimmten Voraussetzungen legal. Eine Darstellung von eventuellen gesundheitlichen oder 

sonstigen Auswirkungen dieser Legalisierung auf die Landeshauptstadt München (LHM) ist, fast 

zwei Jahre nach deren Einführung, von allgemeinem Interesse. 

Deshalb frage ich den Oberbürgermeister: 

 

1) Welcher zusätzliche Aufwand und welche Mehrkosten, an Personal aber auch generell, 

sind der LHM aufgrund der Teillegalisierung von Cannabis für Präventions- und 

Bildungsangebote sowie weitere Maßnahmen entstanden? 

 

2) Welcher zusätzliche Aufwand und welche Mehrkosten, an Personal aber auch generell, 

sind der LHM aufgrund erhöhten Kontrollaufwandes entstanden? 

 

3) Wie viele Fälle von gesundheitlichen Problemen durch (übermäßigen) Cannabiskonsum 

sind bekannt bzw. können durch Abfrage ermittelt werden? Wie oft mussten 

Cannabiskonsumenten wegen des Konsums ambulant oder stationär behandelt 

werden? Wie viele davon waren Personen unter 18 Jahren? 

 

4) Wie hat sich die Zahl jeglicher Gesetzesübertritte Jugendlicher, die im Zusammenhang 

mit Cannabiskonsum stehen, seit der Teillegalisierung entwickelt? Bitte die Zahlen für 

die einzelnen Monate seit April 2024 anführen. 

 

5) Wie hat sich die Zahl der Straften und Ordnungswidrigkeiten in Zusammenhang mit 

Cannabiskonsum, außerhalb der durch das CanG erlaubten Fälle, insgesamt entwickelt? 

Bitte die Zahlen für die einzelnen Monate seit April 2024 anführen. 
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6) In wie vielen Fällen wurde Cannabis in Gegenwart von Jugendlichen konsumiert? In wie 

vielen Fällen wurde das Konsumverbot in Sichtweite von Schulen, Kinderspielplätzen, 

Kinder- und Jugendeinrichtungen oder Sportstätten unterlaufen? 

 

7) Ist das Ziel des CanG, den Schwarzmarkt und die Drogenkriminalität zurückzudrängen, 

nach Ansicht der Stadtverwaltung erreicht worden? 

 

8) Ist das Ziel des CanG, Jugendliche über die Risiken und Folgen des Cannabiskonsums 

aufzuklären und damit den Kinder- und Jugendschutz zu stärken, nach Ansicht der 

Stadtverwaltung erreicht worden? 

 

 

Manuel Pretzl 

Fraktionsvorsitzender 
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ANFRAGE 
 
An Herrn  
Oberbürgermeister  
Dieter Reiter  
 

Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München 

 
 

              19.02.2026 

 

CSD 2026 weg vom Marienplatz?  

 
Rückmeldungen der Community zufolge soll der CSD 2026 vom Marienplatz in die Ludwigstraße 

bis hin zum Siegestor verlegt werden. Grund hierfür seien die in den vergangenen Jahren weiter 

verschärften Sicherheitsauflagen, insbesondere in Hinblick auf den Überfüllungsschutz und das 

sog. Crowd-Management. Gleichzeitig werde auf bauliche Vorgaben, Reduzierung von 

Gastroflächen, verpflichtende Absperrmaßnahmen sowie zusätzliche personelle 

Sicherheitsanforderungen am bisherigen Standort verwiesen. 

Die Ludwigstraße werde nun als großflächiger, luftiger Veranstaltungsraum mit drei 

Veranstaltungstagen (Fr–So, teils bis 01:00 Uhr) geplant. Gleichzeitig befänden sich noch viele 

Punkte im Abstimmungsprozess. Die Verlagerung aus dem Stadtzentrum 

(Marienplatz/Fußgängerzone) könnte jedoch Auswirkungen auf die Sichtbarkeit des CSD haben. 

Zudem würde eine Sperrung der Ludwigstraße bis zum Siegestor über drei Tage auch Folgen für 

die Anwohnerinnen und Anwohner der umliegenden Straßenzüge sowie auf die 

Verkehrsführung haben. Die Frequenz in der Innenstadt könnte u.U. abnehmen, was zu 

Umsatzrückgängen in den gastronomischen Betrieben sowie dem Einzelhandel führen kann.  

 

Deshalb frage ich den Oberbürgermeister: 

 

1) Welche konkreten sicherheitsrechtlichen Auflagen, insbesondere zu 

Überfüllungsschutz, Crowd-Management, Rettungswegen und Aufbauvorgaben haben 

dazu geführt, dass der Marienplatz für das CSD-Straßenfest als nicht mehr geeignet 

bewertet wurde? Wie erklärt sich die Vorhaltung von zusätzlichem Personal und Zäunen 

auf dem Marienplatz mit den entsprechenden Kosten für den Veranstalter und wie wird 

die Verhältnismäßigkeit künftig sichergestellt? Wie wurde deren Notwendigkeit 

begründet? 

 

2) Welche maximal zulässige Besucherzahl gilt für das neue Veranstaltungsgelände in der 

Ludwigstraße und wie soll diese kontrolliert werden?  
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3) Welche Anforderungen bestehen 2026 für die Durchführung des CSD am neuen 

Standort konkret für Rettungswege, Evakuierungskonzept, Brandschutz, Einfriedung 

und Sicherheitspersonal?  

 

4) In welchem Umfang waren am Marienplatz verpflichtende Absperrmaßnahmen und 

zusätzliche Sicherheitskräfte vorgeschrieben und wie unterscheiden sich diese 

Anforderungen nun in der Ludwigstraße? 

 

5) Auf welcher Grundlage wird das neue, dreitägige Konzept geprüft? Welche Ziele werden 

verfolgt und welche Kriterien gibt es hierfür? 

 

6) Wie bewertet das KVR die verlängerten Öffnungszeiten bis 01:00 Uhr an Freitag und 

Samstag im Hinblick auf Lärmschutz, Sicherheit und Ordnungsdienst? 

 

7) Welche Punkte befinden sich aktuell noch in Abstimmung und welcher zeitliche 

Entscheidungsrahmen ist vorgesehen? 

 

8) Sind die angepassten Anforderungen für die Pavillons, wie z.B. das Mitführen eines 

Zertifikates über die Brandschutzklasse B1 sowie die Verfügbarkeit eines kleinen 

Feuerlöschers, eine münchenweite Standardänderung und betrifft das dann folgerichtig 

auch andere Straßenfeste? 

 

9) Wie bewertet die Landeshauptstadt München die Anwendung des GEMA-

Straßenfesttarifs, wonach nicht nur Bühnen- und Musikflächen, sondern das gesamte 

zugängliche Veranstaltungsgelände einschließlich Verbindungsflächen 

gebührenrelevant sein sollen? Welche städtischen Handlungsmöglichkeiten bestehen, 

um für Veranstalter in der Innenstadt planbare und rechtssichere Rahmenbedingungen 

zu schaffen, z. B. durch flächenmäßige Abgrenzungen im Genehmigungsbescheid, 

Unterstützung bei Verhandlungen oder alternative Veranstaltungs- bzw. 

Flächenkonzepte? 

 

10) Welche konkreten Straßensperrungen, Verkehrslenkungen und ÖPNV-Anpassungen 

sind im Bereich Ludwigstraße, Odeonsplatz und Siegestor vorgesehen? 

 

11) Wie wird der Lieferverkehr für ansässige Betriebe geregelt und welche Einschränkungen 

ergeben sich für Anwohnerinnen und Anwohner, insbesondere bei Veranstaltungsende 

gegen 01:00 Uhr? 
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12) Wurden mögliche Auswirkungen auf Einzelhandel, Gastronomie und 

Innenstadtfrequenz, insbesondere durch den Wegfall des Marienplatzes als 

Veranstaltungsort, bei der Verhältnismäßigkeitsprüfung berücksichtigt? 

 

13) Welche zusätzlichen Kosten entstehen der Landeshauptstadt München durch 

Reinigung, Müllentsorgung, Infrastrukturmaßnahmen sowie Schutz sensibler Bereiche 

(z. B. Hofgarten) und welcher Anteil wird vom Veranstalter getragen? 

 

 

Manuel Pretzl 

Fraktionsvorsitzender 
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Antrag 
 
 
An Herrn  
Oberbürgermeister  
Dieter Reiter  
 

Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München 

 
 

19.02.2026 

 

 

Fuß- und Radwegbrücke Giesinger Berg endlich errichten 

 

Die Landeshauptstadt München beginnt unverzüglich mit der Umsetzung der Fuß- und 

Radwegbrücke am Giesinger Berg. Die Stadtratsbefassung zur Anpassung des 

Mehrjahresinvestitionsprogramms erfolgt zum nächstmöglichen Zeitpunkt. Zur 

Gegenfinanzierung wird auf den Umbau des Giesinger Bergs und der Martin-Luther-Straße 

verzichtet. 

 

 

Begründung 

 

Anstatt des bevorstehenden teuren Umbaus des Giesinger Bergs und der derzeitigen Planungen 

zum Umbau der Martin-Luther-Straße sollte das Baureferat die Fuß- und Radwegebrücke am 

Giesinger Berg realisieren. 

 

 

Manuel Pretzl (Initiative)  Veronika Mirlach   Andreas Babor 

Fraktionsvorsitzender   stv. Fraktionsvorsitzende  Stadtrat 

 

Sabine Bär    Hans Hammer    Hans-Peter Mehling 

Stadträtin    Stadtrat    Stadtrat 
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Antrag 
 
An Herrn  
Oberbürgermeister  
Dieter Reiter  
 

Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München 
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Die Ami-Siedlung I 

Leerstand von Wohnungen beenden  

 

Der Oberbürgermeister der Landeshauptstadt München wird aufgefordert, sich bei seinem 

Parteikollegen und Bundesfinanzminister Lars Klingbeil dafür einzusetzen, dass der teilweise 

langjährige Leerstand von Wohnungen in der Ami-Siedlung am Perlacher Forst, die sich im 

überwiegenden Eigentum der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben befindet, beendet wird. 

 

Begründung 

 

Die Ami-Siedlung am Perlacher Forst ist seit Jahren in der öffentlichen Diskussion durch die 

Bestrebungen der Eigentümerin, die Siedlung nachzuverdichten.  

Die Siedlung ist ein herausragendes Beispiel des US-amerikanischen Siedlungsbaus der 

1950er-Jahre. Die Architekten Emil Freymuth (Gebäude) und Alwin Seyferth 

(Freiraumplanung) legten größten Wert auf: 

die Erhaltung der Grünflächen, 

die landschaftsbezogene Freiflächengestaltung, 

die lockere, sternförmige Anordnung der Zeilenbauten, 

und die Unterordnung der Architektur unter die Landschaft. 

Diese Grundidee ist bis heute ablesbar und macht die Siedlung städtebaulich einzigartig. 

 

Mitte 2024 wurde ein Bebauungsplanverfahren dazu aufgestellt.  

Leider ist vermehrt festzustellen, dass immer mehr Wohnungen in der Siedlung leer stehen. 

Hierbei handelt es sich meist um Mieterwechsel, ohne Neuvermietung.  

Auch die früheren „Maiden-Rooms“ (Hausbedienstetenwohnungen) wären insbesondere für 

Studenten geeignet, da diese auf dem freien Markt oft unattraktiv sind. 

Nach unserer Einschätzung sind seit Jahren mindestens 50 Wohnungen (3-, 4-, 5-Zimmer-

Wohnungen) von einem Leerstand betroffen. 
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Es ist dringender Handlungsbedarf gegeben, da wir in der Stadt München solche Leerstände 

nicht dulden können. Trotz des laufenden Bebauungsplanverfahrens muss günstiger 

Wohnraum auch dem Münchner Mietmarkt zur Verfügung stehen.  

Dafür soll sich der Oberbürgermeister dringend beim Bundesfinanzminister einsetzen. 

 

Manuel Pretzl (Initiative)    Andreas Babor  

Fraktionsvorsitzender     Stadtrat 

 

Sabine Bär       Hans Hammer 

Stadträtin      Stadtrat 
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Antrag 
 
An Herrn  
Oberbürgermeister  
Dieter Reiter  
 

Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München 
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Die Ami-Siedlung II 

Dachgeschosswohnungen ausbauen 

 

Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung bei der Landeshauptstadt München setzt sich 

dafür ein, dass in der Ami-Siedlung am Perlacher Forst, die Dachgeschosse ausgebaut werden.  

 

Begründung 

 

Die Ami-Siedlung am Perlacher Forst ist seit Jahren in der öffentlichen Diskussion durch die 

Bestrebungen der Eigentümerin, die Siedlung nachzuverdichten.  

Im Zeitraum 1996 bis 2003 wurde rund die Hälfte der Wohnblöcke Zug um Zug grundsaniert 

und auf den technischen Stand der 1990er Jahre angehoben. Zugleich wurden unter den 

Satteldächern zur Nachverdichtung Dachgeschosswohnungen eingebaut. Aus Blöcken mit 18 

Wohnungen auf drei Etagen wurden so Blöcke mit 24 Wohnungen auf vier Etagen. Im Zuge 

der Sanierung erhielten die unteren drei Geschosse der Wohnblöcke aufgeständerte Balkone 

an einer Gebäudeseite.  

Danach wurde das Sanierungsprogramm vorerst abgebrochen. 

Notwendige Instandhaltungen sind seither größtenteils zurückgestellt worden. 

Gerade auch für Junges und studentisches Wohnen sind solche Räume geeignet. 

Bei der Beratung ist auf die Problematik fehlender Abstellräume sowie die Hausinfrastruktur 

einzugehen. 

Diese Ausbauten sind umgehend wieder anzugehen. Das Referat soll hier auf die 

Eigentümerin, die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, beratend zugehen. 

 

Manuel Pretzl (Initiative)    Andreas Babor  

Fraktionsvorsitzender     Stadtrat 

 

Sabine Bär       Hans Hammer 

Stadträtin      Stadtrat 

https://de.wikipedia.org/wiki/Satteldach
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Antrag 
 
An Herrn  
Oberbürgermeister  
Dieter Reiter  
 

Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München 

 
 
         

               19.02.2026  
 

Die Ami-Siedlung III 
Den Eichenhain schützen 
 

Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung bei der Landeshauptstadt München prüft, ob der 

Eichenhain in der Ami-Siedlung am Perlacher Forst geschützt werden kann und die 

Voraussetzungen für ein Naturschutzgebiet erfüllt.  

 

Begründung 
 

Die Ami-Siedlung am Perlacher Forst ist seit Jahren in der öffentlichen Diskussion durch die 

Bestrebungen der Eigentümerin, die Siedlung nachzuverdichten.  

Die Besonderheit dieser Siedlung besteht in der Anordnung der Blockbauten, den großen 

Wiesen und den vielen Großbäumen, insbesondere den wertvollen Eichen. Diese ragen bis an 

die Wohnblöcke heran. Nur ein kleiner Teil der Siedlungsfläche entfällt auf die Wohngebäude.  

Die Siedlung ist ein herausragendes Beispiel des US-amerikanischen Siedlungsbaus der 

1950er-Jahre. Die Architekten Emil Freymuth (Gebäude) und Alwin Seyferth 

(Freiraumplanung) legten größten Wert auf: 

die Erhaltung der Grünflächen, 

die landschaftsbezogene Freiflächengestaltung, 

die lockere, sternförmige Anordnung der Zeilenbauten, 

und die Unterordnung der Architektur unter die Landschaft. 

Diese Grundidee ist bis heute ablesbar und macht die Siedlung städtebaulich einzigartig. 

 

Die Übergänge zwischen waldartigen Beständen, Baumgruppen und Wiesenflächen sind 

fließend.  

Diese besondere Struktur ist zu schützen und soll daher intensiv geprüft werden. 

 

Manuel Pretzl (Initiative)    Andreas Babor  

Fraktionsvorsitzender     Stadtrat 

 

Sabine Bär       Hans Hammer 

Stadträtin      Stadtrat 
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Antrag 
 
An Herrn  
Oberbürgermeister  
Dieter Reiter  
 

Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München 

 
 
         

               19.02.2026  

 

Die Ami-Siedlung IV 

Formale Beendigung des Bebauungsplanverfahren für die Siedlung am Perlacher Forst 

 

Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung bei der Landeshauptstadt München legt dem 

Münchner Stadtrat eine Vorlage mit dem Ziel, der formalen Beendigung des 

Bebauungsplanverfahrens mit Grünordnung Nr. 2194 für die Ami-Siedlung am Perlacher Forst 

vor. 

 

Begründung 

 

Die Ami-Siedlung am Perlacher Forst ist seit Jahren in der öffentlichen Diskussion durch die 

Bestrebungen der Eigentümerin, die Siedlung nachzuverdichten.   

Im Juni 2024 beschloss der Stadtrat die Aufstellung eines Bebauungsplans für die Siedlung. Der 

Aufstellungsbeschluss enthielt ein städtebauliches Konzept, das vorsah, die Siedlung durch fünf 

Wohnblöcke mit innenliegenden Höfen, sogenannte „Village Greens“, zu ergänzen bzw. 

umzugestalten.  

Aufgrund der denkmalschutzrechtlichen neuen Einschätzungen lässt sich diese Planung nicht 

mehr aufrechterhalten. Die Stadtbaurätin, Frau Prof. Dr. Merk, äußerte folgendes: 

“Wir nehmen Abstand von den Green Villages und suchen jetzt in Abstimmung mit dem 

Landesamt für Denkmalpflege in einem Masterplan nach einer neuen Lösung, ...”  

(vgl. Artikel SZ Online vom 04. November 2025). 

 

Die Aufstellung des Bebauungsplanes – wie vom Stadtrat beschlossen – wird vom Referat 

offensichtlich nicht mehr weiterverfolgt.  

Dennoch besteht weiterhin der Beschluss des Stadtrats. Dieser wäre formal von der Verwaltung 

umzusetzen. Um rechtliche Klarheit zu schaffen, legt die Verwaltung dem Stadtrat eine Vorlage 

vor, mit welcher der Aufstellungsbeschluss aufgehoben und das Bebauungsplanverfahren 

beendet oder der Inhalt des Aufstellungsbeschlusses an die veränderte Situation (ohne Village  
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Greens, Prüfung von weiteren Bauten die sich denkmalfachlich einfügen) angepasst wird. 

Der Landesdenkmalrat hat nach dem Ortstermin klar festgestellt: 

„Der historische Charakter der Siedlung würde […] völlig verändert. Die Amisiedlung […] soll 

daher erhalten und geschützt werden.“ 

Damit wird auch die denkmalfachliche Position zum Erhalt des Siedlungscharakters unterstützt.  

 

Andreas Babor (Initiative)    Manuel Pretzl  

Stadtrat      Fraktionsvorsitzender 

 

Sabine Bär       Hans Hammer 

Stadträtin      Stadtrat 

 



Herrn
Oberbürgermeister
Dieter Reiter
Rathaus

München, 19.02.2026

Brücke am Giesinger Berg

Antrag
Die Verwaltung wird beauftragt, eine Finanzierung für den Bau der Fuß- und 
Radbrücke am Giesinger Berg aus dem „Sondervermögen für Infrastruktur und 
Klimaneutralität“ zu beantragen. 

Begründung:
Die Ideen zur Fuß- und Radbrücke am Giesinger Berg bestehen schon seit über 20 
Jahren und haben große Unterstützung sowohl vor Ort bei den Bürger*innen als 
auch bei den verschiedenen Fraktionen im Rathaus und im Bezirksausschuss. Ein 
machbarer Vorschlag, wie die Brücke aussehen könnte, wurde bereits im Jahr 2022 
präsentiert.
Bisher musste die Realisierung der Brücke aus finanziellen Gründen zurückgestellt 
werden. Durch Mittel aus dem „Sondervermögen für Infrastruktur und 
Klimaneutralität“ des Bundes könnte eine Finanzierung sichergestellt werden. 

Fraktion Die Grünen/Rosa Liste/Volt
Initiative:
Dominik Krause
Paul Bickelbacher
Gudrun Lux
Sofie Langmeier
Mona Fuchs
Florian Schönemann
Christian Smolka
Felix Sproll
Sebastian Weisenburger
Mitglieder des Stadtrates

Die Grünen/Rosa Liste/Volt, Marienplatz 8, 80331 München, Tel. 089/233-92620
www.gruene-fraktion-muenchen.de, gruene-rosaliste-fraktion@muenchen.de



Herrn
Oberbürgermeister
Dieter Reiter
Rathaus

München, 19.02.2026

Fördermittel gezielt einsetzen für den Fuß- und Radverkehr 

Antrag
Die Verwaltung wird aufgefordert die Nahmobilitätspauschale in einen revolvierenden 
Fonds umzuwandeln. Die durch Baureferat und Kämmerei eingeworbenen Förder-
mittel für Nahmobilitätsprojekte werden direkt in die Nahmobilitätspauschale rück-
überwiesen und für die Finanzierung weiterer Fuß- und Radverkehrsprojekte genutzt.

Begründung:
Bei den bereits umgesetzten Nahmobilitätsprojekten der vergangenen Jahre wurden 
ca. zehn bis zwanzig Prozent der entstandenen Kosten wieder über Fördermittel 
eingeholt. Diese sollen zukünftig direkt für neu anstehende Projekte zur Verfügung 
stehen und deshalb wieder in die Nahmobilitätspauschale einfließen. Diese 
Vorgehensweise haben wir bereits erfolgreich für den Baumpflanzfonds der Stadt 
beantragt und gemeinsam mit der SPD-Stadtratsfraktion im Dezember 2025 
beschlossen. 

Fraktion Die Grünen/Rosa Liste/Volt
Initiative:
Dominik Krause
Paul Bickelbacher
Gudrun Lux
Sofie Langmeier
Mona Fuchs
Florian Schönemann
Christian Smolka
Felix Sproll
Mitglieder des Stadtrates

Die Grünen/Rosa Liste/Volt, Marienplatz 8, 80331 München, Tel. 089/233-92620
www.gruene-fraktion-muenchen.de, gruene-rosaliste-fraktion@muenchen.de



Herrn
Oberbürgermeister
Dieter Reiter
Rathaus

München, 19.02.2026

Radroute Hauptbahnhof Laim Pasing südlich der Gleisachse sichern und 
vorantreiben

Antrag
Die Verwaltung wird beauftragt, schnellstmöglich dem Stadtrat einen Entscheidungs-
vorschlag für den Abschnitt der Radroute Hauptbahnhof-Laim-Pasing südlich der 
Gleise zwischen Friedenheimer Brücke und Donnersbergerbrücke vorzulegen. 
Zur Querung der Bahntrasse Hauptbahnhof – Ostbahnhof sollen folgende zwei 
Varianten untersucht werden: 

 neue Unterführung, die beidseitig über Rampen erschlossen werden soll. 
 alternativ die Nutzung der vorhandenen Unterführung an der Landsberger 

Straße 
In einem ersten Schritt ist der Stadtrat über den aktuellen Stand von Dienstbarkeiten 
und anderen Flächensicherungen in dem Abschnitt zu informieren und die 
Konsequenzen daraus darzustellen: An welchen Stellen muss die Stadt den Ausbau 
der Radroute vorantreiben, um die vorhandenen Flächensicherungen nicht zu 
verlieren? Wo sind Flächensicherungen noch nicht erfolgt?

Begründung:
Das Projekt Hauptbahnhof-Laim-Pasing (HLP) ist ein zentraler Bestandteil der 
langfristigen Perspektive München. Ziel ist es, durch eine kompakte, urbane 
Bebauung im Umfeld der S-Bahn-Haltepunkte sowie als Ergänzung der bestehenden 
Stadtviertel die Stadtstruktur nachhaltig weiterzuentwickeln. 
Das hierfür 2006 veröffentlichte Konzept verdeutlicht die Planung der Fuß- und 
Radwegkorridore nördlich und südlich der Bahngleise. Die bestehende 
Fahrradroutenführung soll dadurch sinnvoll ergänzt werden, um die Stadtteile besser 
an die vorhandenen Haupt- und Nebenrouten anzubinden und eine durchgängige, 
sichere und attraktive Radverkehrsachse zu schaffen. 
Auch wenn hier insbesondere bedingt durch den Bau der zweiten S-Bahn-
Stammstrecke noch relevante Lücken bestehen, wurden im nördlichen Bereich der 
Bahnstecke bereits viele Teilbereiche des Konzepts erfolgreich umgesetzt, 
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beispielsweise im westlichen Bereich der Friedenheimer Brücke bis zum 
Hirschgarten.  Auch im Einzugsgebiet Pasing lässt es sich nun auch nördlich der 
Bahnstrecke zu Fuß oder mit dem Fahrrad dank einer Brücke die Offenbachstraße 
sicher und leicht überqueren.  Weiterführend nach Osten wurden die Radwege durch 
die Grünanlagen im Zuge der Realisierung des Bebauungsplans an der Gottfried-
Keller-Straße umgesetzt.
Auf der Südseite der Bahnachse besteht hingegen noch erheblicher 
Handlungsbedarf.  Hierfür müssen die notwendigen Flächenbedarfe für die 
Radverbindung entlang der Gleise auf den anliegenden Privatgrundstücken gesichert 
werden. Leider ist auf dem nördlichen Grundstücksteil der Landsberger Straße 170 
nur eine beschränkte Dienstbarkeit unter auflösenden Bedingungen in das 
Grundbuch eingetragen. Die Dienstbarkeit könnte entfallen, wenn nicht bis zum 
31.12.2030 eine umsetzungsreife Planung vorgelegt wird. Daher ist eine zeitnahe 
Prüfung der Umsetzbarkeit der Rad- und Fußwege sowie der möglichen Verbindung 
unterhalb der Bahnstrecke erforderlich. 

Fraktion Die Grünen/Rosa Liste/Volt
Initiative:
Dominik Krause
Paul Bickelbacher
Gudrun Lux
Sofie Langmeier
Mona Fuchs
Florian Schönemann
Christian Smolka
Felix Sproll
Sibylle Stöhr
Mitglieder des Stadtrates
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Herrn
Oberbürgermeister
Dieter Reiter
Rathaus

München, 19.02.2026

Radschnellweg Eichenauer Straße 

Antrag
Zur Verbesserung des Radnetzes im Westen Münchens und zu den
Nachbarkommunen soll der Abschnitt des Radschnellwegs München-
Fürstenfeldbruck entlang der Eichenauer Straße in einer Testphase als reine 
Fahrradstraße umgesetzt werden. Wenn der Test erfolgreich verläuft, soll die 
Eichenauer Straße dauerhaft eine Fahrradstraße bleiben.

Begründung:
Die Eichenauer Straße wurde bereits als möglicher Korridor für die Radschnell-
verbindung München-Fürstenfeldbruck identifiziert. Sie hat vor allem lokale 
Bedeutung als Verbindungsstraße von Aubing und Puchheim. Überörtlicher Verkehr 
findet dort eher untergeordnet statt. 
Mittels Umwidmung zu einer reinen Fahrradstraße (Münchens erste reine 
Fahrradstraße befindet sich ebenfalls in Freiham) kann hier mit geringen Kosten und 
ohne weitere Flächenversiegelung eine direkte und schnelle Radverbindung 
zwischen Puchheim und dem Westen Münchens geschaffen werden.

Fraktion Die Grünen/Rosa Liste/Volt
Initiative:
Dominik Krause
Paul Bickelbacher
Gudrun Lux
Sofie Langmeier
Mona Fuchs
Florian Schönemann
Christian Smolka
Felix Sproll
Mitglieder des Stadtrates
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An den Oberbürgermeister 

Herr Dieter Reiter  

80331 München 
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München, 19. Februar 2026 

Antrag  
 
Kein Aufsichtsratsposten beim FC Bayern für den Oberbürgermeister 

Der Oberbürgermeister übernimmt keinen Aufsichtsratsposten beim FC Bayern München und tritt 

aus dessen Verwaltungsbeirat zurück, da es als Chef der Verwaltung in beiden Gremien zu 

Interessenskonflikten kommt.  

Begründung 

Wie die Abendzeitung berichtet, rückt Oberbürgermeister Dieter Reiter in den engsten Machtzirkel 

des FC Bayern Münchens auf und bekommt einen Platz im Aufsichtsrat1. Zuvor war er schon seit 2017 

im Verwaltungsbeirat. Als Oberbürgermeister im Aufsichtsrat einer der größten Sportvereine der 

Welt zu sein, birgt einige Interessenskonflikte. Als Chef der Münchner Verwaltung kann Reiter nur 

noch begrenzt neutral agieren, weil er gleichzeitig die Geschäftsinteressen des FC Bayern München 

vertreten muss.  

Erst vergangene Wochen wurde im Zuge eines Warnstreiks der Gewerkschaft ver.di eine Sonderregel 

für das DFB-Pokal Spiel des FC Bayern gegen Leipzig erlassen. Die U-Bahnen rollten, um das 

Millionenspiel möglich zu machen – Eine Extrawurst für den FC Bayern, die für sonst niemanden 

gewährt wird und das, obwohl der FC Bayern keine ÖPNV-Kombitickets anbietet. Dazu finanziert die 

Stadt München trotz klammer Kassen jährlich das Prestigeevent der Meisterfeier am Rathausbalkon 

für einen der reichsten Vereine der Welt2, während die Stadt beim Sozialen und beim Wohnungsbau 

massiv Gelder streicht. OB Reiter hat in diesem Zuge immer wieder die Fantasiezahlen einer vom FC 

Bayern in Auftrag gegebene Studie reproduziert, die den angeblichen ökonomischen Effekt für die 

Stadt berechnet. 

Schon jetzt zeigt sich, dass Reiter nicht neutral agiert, wenn es um den FC Bayern geht. Als 

Aufsichtsrat ist es auch die Aufgabe, wichtige strategische Entscheidungen im langfristigen 

wirtschaftlichen Interesse des Unternehmens zu treffen. Diese können oft im Widerspruch zu den 

Interessen der Stadt stehen. Dass es auch anders geht, zeigte die damalige Stadtschulrätin Beatrix 

 
1 https://www.abendzeitung-muenchen.de/sport/fcbayern/muenchens-ob-reiter-steigt-in-die-bayern-
machtzentrale-auf-neben-hoeness-und-rummenigge-im-aufsichtsrat-art-1113122 
2 https://www.abendzeitung-muenchen.de/sport/fcbayern/meisterfeier-selbst-bezahlen-streit-um-fc-bayern-
auftritt-auf-dem-rathausbalkon-art-1055789 

https://www.abendzeitung-muenchen.de/sport/fcbayern/muenchens-ob-reiter-steigt-in-die-bayern-machtzentrale-auf-neben-hoeness-und-rummenigge-im-aufsichtsrat-art-1113122
https://www.abendzeitung-muenchen.de/sport/fcbayern/muenchens-ob-reiter-steigt-in-die-bayern-machtzentrale-auf-neben-hoeness-und-rummenigge-im-aufsichtsrat-art-1113122
https://www.abendzeitung-muenchen.de/sport/fcbayern/meisterfeier-selbst-bezahlen-streit-um-fc-bayern-auftritt-auf-dem-rathausbalkon-art-1055789
https://www.abendzeitung-muenchen.de/sport/fcbayern/meisterfeier-selbst-bezahlen-streit-um-fc-bayern-auftritt-auf-dem-rathausbalkon-art-1055789
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Zurek. Sie verließ 2016 den Verwaltungsrat des TSV 1860 München, als sie Referentin für Bildung und 

Sport wurde3. Sie legte das Amt nieder, „um Interessenskonflikte von vorneherein auszuschließen.“  

Darüber hinaus stellt sich die Frage, wieso Reiter sich in Zeiten einer der schwersten Krisen der Stadt 

ein zusätzliches Amt aufhalst, während er aktuell bei vielen wichtigen Entscheidungen mit 

Abwesenheit glänzt. So verweigert Reiter seit Jahren Termine um die Städtebauliche 

Entwicklungsmaßnahme (SEM), die wichtigste Maßnahme zum Bau dauerhaft bezahlbarer 

Wohnungen in der Stadt. Während sich der Oberbürgermeister den wichtigen Themen der Stadt 

verschließt, spielt er lieber in der Liga der Großkopferten mit und verliert den Bezug zu den normalen 

Leuten in der Stadt. 

Initiative:      Gezeichnet:  

Stadtrat Stefan Jagel    Stadträtin Brigitte Wolf 

       
 

 
3 https://www.abendzeitung-muenchen.de/sport/tsv1860/tsv-1860-muenchen-beatrix-zurek-verlaesst-loewen-
verwaltungsrat-art-367058 

https://www.abendzeitung-muenchen.de/sport/tsv1860/tsv-1860-muenchen-beatrix-zurek-verlaesst-loewen-verwaltungsrat-art-367058
https://www.abendzeitung-muenchen.de/sport/tsv1860/tsv-1860-muenchen-beatrix-zurek-verlaesst-loewen-verwaltungsrat-art-367058


An den Oberbürgermeister 

Herr Dieter Reiter  

80331 München 
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München, 19. Februar 2026 

Antrag  
 

Unverzügliche Einführung von Mindestpreisen für Mietwagenunternehmen (Uber & Co.) – Jetzt 

wird gehandelt! 

Der Stadtrat möge beschließen: 

1. Die Landeshauptstadt München führt unverzüglich verbindliche 

Mindestbeförderungsentgelte für Mietwagenunternehmen (z. B. Uber, Bolt und ähnliche 

Anbieter) im gesamten Stadtgebiet ein. 

2. Die Stadtverwaltung wird beauftragt, dem Stadtrat binnen sechs Monaten eine rechtssichere 

Beschlussvorlage zur konkreten Höhe und Ausgestaltung der Mindestpreise vorzulegen. 

3. Ziel ist es, die Regelung noch im laufenden Jahr in Kraft zu setzen. 

 

Begründung: 

Die Einführung von Mindestpreisen für Mietwagenanbieter in München war bereits konkret 

vorbereitet. Eine entsprechende Vorlage mit klar definierten Preisuntergrenzen lag vor, wurde jedoch 

politisch ausgebremst und zunächst zurückgestellt. Statt einer verbindlichen Regelung sollten 

zunächst Gespräche und freiwillige Vereinbarungen mit den Plattformbetreibern geführt werden. 

Damit wurde die Entscheidung faktisch vertagt. 

Diese Verzögerung hat für massive Unruhe im Gewerbe gesorgt. Taxiunternehmer*innen und 

Fahrer*innen haben öffentlich protestiert und deutlich gemacht, dass der anhaltende Preisdruck ihre 

wirtschaftliche Existenz gefährdet. Während das Taxigewerbe an verbindliche Tarife gebunden ist, 

können Mietwagenplattformen mit flexiblen Preisen operieren – bis hin zu Angeboten, die unterhalb 

kostendeckender Niveaus liegen. Der daraus resultierende ruinöse Wettbewerb geht zulasten fairer 

Arbeitsbedingungen und führt zu wachsendem Lohndruck bei den Fahrer*innen. 

Die Möglichkeit zur Einführung kommunaler Mindestbeförderungsentgelte besteht seit der Reform 

des Personenbeförderungsrechts im Jahr 2021. Dennoch wurde in München bisher gezögert. 

Insbesondere Oberbürgermeister Dieter Reiter hatte sich gegen eine schnelle Einführung 

ausgesprochen und auf weitere Prüfungen und Gespräche verwiesen. 
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Weitere Verschiebungen sind jedoch nicht verantwortbar. Der Markt entwickelt sich dynamisch, und 

jeder Monat ohne klare Regelung verschärft die Wettbewerbsverzerrung. Freiwillige 

Selbstverpflichtungen der Plattformunternehmen ersetzen keine verbindlichen, kontrollierbaren 

Regeln. 

München muss jetzt handeln. Mindestpreise sind ein notwendiges Instrument gegen Sozialdumping 

und ruinösen Preiskampf. Sie schaffen faire Wettbewerbsbedingungen, sichern existenzsichernde 

Einkommen und stärken die soziale Ordnung im urbanen Mobilitätsmarkt. 

Jetzt wird es Zeit. 

Initiative:      Gezeichnet:  

Stadtrat Stefan Jagel    Stadträtin Brigitte Wolf 

       
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Lechner 
t.lechner@muenchen.de 

Rathaus, 80331 München 

An den Oberbürgermeister 

Herr Dieter Reiter  

80331 München 

 

 

 

München, 19. Februar 2026 

 
Antrag  
Kulturangebote im öffentlichen Raum entkommerzialisieren 
  
Der Oberbürgermeister wird gebeten, die Verwaltung mit der Erstellung einer Übersicht aller 
kommerziellen Veranstaltungen im öffentlichen Raum zu beauftragen. Dazu zählen beispielsweise die 
Open-Air-Kinos am Königsplatz oder im Westpark sowie klassische Konzerte oder 
Veranstaltungsformate wie die Silvestermeile. Sofern für diese Veranstaltungen Eintritt verlangt wird 
und sie nicht von einer städtischen Stelle durchgeführt werden, soll auf der Grundlage dieser Übersicht 
anschließend ein Vorschlag erarbeitet werden mit dem Ziel, mittelfristig mindestens 20 Prozent dieser 
Belegungen an soziale Träger, interkulturelle Projekte oder andere nicht-kommerzielle Initiativen zu 
übertragen, wenn entsprechende Anträge bei der Stadt gestellt werden. 
  
Begründung 
Die bereits beschlossenen und die noch bevorstehenden Kürzungen im Kulturhaushalt führen dazu, 
dass der Zugang zu günstigen oder kostenfreien Angeboten weiter eingeschränkt wird. Dadurch 
verringern sich die Möglichkeiten zur kulturellen Teilhabe. Deshalb müssen Konzepte entwickelt 
werden, die dieser Entwicklung entgegenwirken. 
Im Jahr 2025 haben nicht-kommerzielle Initiativen über Bezirksausschüsse und Bürgerversammlungen 
Vorschläge eingebracht. Sie wollten zusätzliche nicht-kommerzielle Nutzungen der Flächen 
ermöglichen, etwa durch günstigere oder kostenlose Eintrittspreise sowie niedrigere Getränkepreise. 
Diese Vorschläge wurden jedoch ausnahmslos abgelehnt. 
Daher braucht es ein tragfähiges Konzept, das den öffentlichen Raum weiterhin zugänglich hält. Er darf 
nicht dem wachsenden Finanzdruck zum Opfer fallen. Gleichzeitig muss einer zunehmenden 
Kommerzialisierung der Kulturangebote entgegengewirkt werden. Zudem sollte das Konzept Vereinen 
und Initiativen mit entsprechenden Ideen ermöglichen, niederschwellig eigene Angebote zu 
entwickeln. So können sie das kulturelle Angebot in der Stadt ohne hohe zusätzliche Kosten 
bereichern. 
   
 
 
Thomas Lechner, Stadtrat 

mailto:t.lechner@muenchen.de


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Lechner 
t.lechner@muenchen.de 

Rathaus, 80331 München 

An den Oberbürgermeister 

Herr Dieter Reiter  

80331 München 

 

 

 

München, 19. Februar 2026 

 
Antrag  
Zum 10. Jahrestages des Terroranschlages am OEZ: vorübergehender Stillstand im ÖPNV für eine 
Gedenkminute 
 
Der Oberbürgermeister wird gebeten, mit der MVG ins Gespräch zu gehen, mit dem Ziel, zum 10. 
Jahrestag des Anschlages am OEZ am 22.Juli um 17:58 oder 18:00 Uhr den ÖPNV für (mindestens) eine 
Gedenkminute still stehen zu lassen. Außerdem wird gebeten, prüfen zu lassen, in welchen weiteren 
Formaten das Gedenken (und damit auch die Familienangehörigen) unterstützt werden können, wie 
z.B. Gedenk-Beschriftungen in U-Bahnen, Trams und Bussen oder vorübergehend Werbetafeln durch 
Erinnerungstexte zu ersetzen. Auch ein Nichtanfahren der Bus-Haltestelle am Ort des Geschehens 
würde eine würdevolle Abrundung der sonstigen Gedenk- und Trauerfeierlichkeiten darstellen, die für 
diesen Tag ohnehin geplant sind. 
 
Begründung 
Am 23.02.2012 gab es bundesweit eine Gedenkveranstaltung für die NSU-Opfer, als gerade der Prozess 
gegen Beate Tschäpe und den NSU begonnen hatte. Um 12 Uhr wurden alle Betriebe angehalten und 
auch der öffentliche Nahverkehr in Städten wie Berlin, Hamburg, Frankfurt, Hannover, Düsseldorf, 
Mannheim, Ludwigshafen, Heidelberg, Gießen, Bielefeld, Mönchengladbach. Die Angehörigen des 
Münchner Anschlages haben sich bereits mehrfach eine derartige Initiative gewünscht. Abgelehnt 
wurde u.a. mit der Begründung, der Antrag sei zu kurzfristig erfolgt. 
Deswegen wird dieser Antrag mit einer Vorlaufzeit von 5 Monaten gestellt, damit dem Wunsch der 
Angehörigen entsprochen werden kann und die ganze Stadtgesellschaft gemeinsam einen Moment 
lang innehält, um der Opfer dieses und anderer rechtsradikaler Anschläge in München gemeinsam 
gedenken zu können. 
Da die Angehörigen sehr lange darum kämpfen mussten, dass der rechtsextreme Anschlag als solcher 
anerkannt wurde, und auch die Stadt entsprechend viel Zeit benötigte, um würdevolle Formen des 
Gedenkens zu entwickeln, wäre eine solche Gedenkminute vor allem eine späte Anerkennung ihres 
Engagements. Alle ggf. möglichen Maßnahmen sollen deswegen auch mit ihnen direkt besprochen, 
beschlossen und umgesetzt werden. 
   
 
 
Thomas Lechner, Stadtrat 

mailto:t.lechner@muenchen.de


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Lechner 
t.lechner@muenchen.de 

Rathaus, 80331 München 

An den Oberbürgermeister 

Herr Dieter Reiter  

80331 München 

 

 

 

München, 19. Februar 2026 

 
Antrag  
Ermessensspielräume für religiöse Feierlichkeiten ausarbeiten, wenn diese explizit an die gesamte 
Stadtgesellschaft gerichtet sind und zum Mitfeiern einladen 
 
Der Oberbürgermeister wird gebeten, die Verwaltung mit der Entwicklung eines Verfahrens zu 
beauftragen, das die Genehmigung von religiösen Feiern im öffentlichen Raum ermöglicht. 
Voraussetzung dafür soll sein, dass diese Feiern darauf ausgerichtet sind, andere Religionen und 
Kulturen aktiv einzubeziehen. 
 
Begründung 
In München leben etwa 200.000 Menschen muslimischen Glaubens und bilden damit eine der größten 
Religionsgemeinschaften der Stadt. Während andere religiöse Feste wie Weihnachten, Ostern oder 
Fronleichnam großzügig Flächen im öffentlichen Raum nutzen dürfen, werden Iftar-Feiern 
(Fastenbrechen), das Opferfest oder das Zuckerfest zum Ende des Ramadans in der Regel weder im 
öffentlichen Raum noch in städtischen Einrichtungen genehmigt. 
Gerade das Fastenbrechen ist jedoch ein Moment, in dem sich muslimische Gemeinschaften bewusst 
der gesamten Stadtgesellschaft öffnen. Alle Menschen sind eingeladen, gemeinsam zu essen und so 
interkulturelle Begegnungen zu fördern. Vor diesem Hintergrund sollte die bisherige Einstufung von 
Iftar-Einladungen als rein religiöse Veranstaltungen einer spezifischen Gruppe überdacht werden. 
Ähnlich sollten auch Anträge anderer Religionsgemeinschaften behandelt werden, wie zum Beispiel 
das Durga-Puja-Fest der Hindus, das ebenfalls Menschen aller Glaubensrichtungen anspricht. 
Durch eine solche veränderte Sichtweise und angepasste Richtlinien würden Anträge – etwa für 
Beleuchtungen öffentlicher Gebäude – und andere interkulturelle Initiativen deutlich erleichtert. 
Entscheidend ist dabei nicht die Glaubenslehre selbst, sondern das Zusammenkommen von Menschen 
unterschiedlichen Glaubens. Dies stärkt den Zusammenhalt der Stadtgesellschaft und trägt dazu bei, 
Vorurteile und Diskriminierungen abzubauen. 
 
 
Thomas Lechner, Stadtrat 
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Thomas Lechner 
t.lechner@muenchen.de 

Rathaus, 80331 München 

An den Oberbürgermeister 

Herr Dieter Reiter  

80331 München 

 

 

 

München, 19. Februar 2026 

 
Antrag  
Unsere Stadt entkolonialisieren! 
 
Die Vollversammlung des Migrationsbeirates hat am 01.12.2025 einstimmig ein Antragspaket unter 
dem Titel „Unsere Stadt entkolonialisieren“ gestellt*.  Der Oberbürgermeister wird gebeten, die 
Verwaltung (v.a. die Abteilung Public History des Kulturreferats, aber auch die Fachstelle für 
Demokratie und das Sozialreferat, sowie das Referat für Bildung und Sport und das Pädagogische 
Institut) mit der Erarbeitung von konkreten Vorschlägen zu einer Schritt für Schritt-Umsetzung dieses 
Konzepts zu beauftragen. Dabei ist insbesondere die Einrichtung einer Anlauf- oder Ombudsstelle, der 
Aufbau von Räumen für die afro-diasporische Community und die partizipative Entkolonialisierung des 
öffentlichen Raumes durch Neubenennung von Straßennamen zu priorisieren. 
 
Begründung 
Alle deutschen Millionenstädte (Hamburg, Köln, Berlin) haben Initiativen zur „UN-Dekade für 
Menschen afrikanischer Herkunft“ entwickelt. In München ist dazu bislang nichts passiert. Dabei 
berichten mindestens 95% der POC in München von alltäglichen Diskriminierungserfahrungen. Der 
ihnen entgegentretende Rassismus nimmt derzeit sogar wieder zu**, u.a. wegen einer bislang nicht 
durchgeführten systematischen Aufarbeitung der eigenen Kolonialgeschichte. Es ist gut und wichtig, 
dass hier derzeit vor allem historisch belastete Straßennamen auf dem Prüfstand sind und dass es 
vereinzelt Auseinandersetzungen von wenigen Museen mit Raubkunst gibt. Der Prozess der 
Aufarbeitung ist jedoch zu klein und zu langsam und er läuft intransparent und ohne die Einbindung 
der Betroffenen.  
Vertreter*innen der afro-diasporischen Community haben den obengenannten Antrag ausgearbeitet, 
der weit mehr als ein Antrag ist. Es handelt sich um umfangreiche Handlungsempfehlungen und sehr 
diverse Ansatzpunkte. Die Stadtverwaltung sollte sich dieses Gesamtkonzept (!) zu eigen machen, das 
sowohl eine historische Auseinandersetzung bedeutet als auch konkrete Hilfsmaßnahmen und 
Projekte für Betroffene entwickelt. Die wenigen überwiegend ehrenamtlichen Stellen, die es gibt, sind 
massiv überlastet. Hier muss sowohl mit Personal als auch mit Bildungsmaßnahmen reagiert werden.  
Es ist zwar sinnvoll, dass inzwischen die Fachstelle für Demokratie beauftragt wurde, sich damit zu 
befassen, dies reicht jedoch nicht aus. Sie kann weder Ombudsstellen einrichten noch Community-
räume zur Verfügung stellen. In anderen deutschen Großstädten gibt es bereits derartige Einrichtun-
gen und nicht nur da, sondern auch in Bayreuth oder Nürnberg. 
Der Stadtrat hat sich in der laufenden Legislatur mit großer Mehrheit für die Ächtung des N-Wortes in 
München ausgesprochen. Ein wichtiger Schritt, dabei darf es aber nicht bleiben. Es sollte eigentlich ein 
Startsignal, sozusagen ein Zündfunke für diese wichtige gesellschaftliche und politische  
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Auseinandersetzung sein. Hier muss unbedingt nachgelegt werden. 
 
Das vorgelegte Konzept bietet sehr viele mögliche Ansatzpunkte, die auch die Bereiche Bildung, 
Soziales und v.a. Partizipation betreffen. Auch das Kulturreferat, das Bildungsreferat und das 
Sozialreferat müssen deswegen in diesen Prozess eingebunden werden, der nicht ohne die betroffenen 
Personen durchgeführt werden darf. Ein gemeinsam entwickeltes Maßnahmenpaket würde die 
interkulturelle Zusammenarbeit der Stadtgesellschaft nachhaltig stärken. 
 
 
Thomas Lechner, Stadtrat 
 
 
* https://migrationsbeirat.muenchen.de/beschluesse/pdf/2025/VV-20251201/B_100_23_26_Sammelantrag-Unsere-Stadt-
Entkolonialisieren.pdf 
 
** https://www.before-muenchen.de/wp-content/uploads/2025/05/Jahresbilanz_BEFORE_2024.pdf 
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Rathaus, 80331 München

An den Oberbürgermeister
Herr Dieter Reiter
80331 München

München, 19. Februar 2026

Anfrage zur dringlichen Behandlung für den Sozialausschuss am 26.2.26 zum „Konzept für
Jugendpartys im öffentlichen Raum entwickeln und erproben“ – Kriterien für Flächenablehnungen
offenlegen!

In der Sitzungsvorlage Nr.20-26 / V 17975 ist aufgeführt, dass insgesamt 120 Flächen auf ihre
Tauglichkeit zur Umsetzung des Konzeptes überprüft wurden. Lediglich 3 Flächen wurden als geeignet
ausgefiltert und auch diese nur mit bestimmten Einschränkungen. Der Oberbürgermeister wird
gebeten, bis zum Sozialausschuss am 26.2. folgende Frage zu beantworten:

Welche Flächen wurden für diese Beschlussvorlage überprüft (vollständige Übersicht bitte)? Welche
Einzelbegründungen von welchen beteiligten städtischen Stellen führten jeweils zu einer Ablehnung?

Begründung
Der obenstehende Antrag geht auf diverse Stadtratsinitiativen aus dem Jahr 2020 zurück. Vorbild für
diese waren insbesondere ähnliche Modelle aus Zürich, Leipzig und anderen Städten. Dort wo es diese
niederschwelligen Angebote für nichtkommerzielle Partys von Kollektiven und Jugendgruppen gibt,
sind sie ein Erfolgsmodell, haben dazu beigetragen, die Zahl illegaler Partys zu reduzieren und
erweitern das kulturelle Angebot für junge Menschen, insbesondere für Gruppen, die aus sozialen oder
(inter-)kulturellen Gründen eher wenig oder gar keinen Zugang zu niederschwelligen und günstigen
Feierangeboten haben. Dass der Prozess der Etablierung solcher Modelle nun schon 6 Jahre dauert
und erst bis 2029 vollständig umgesetzt werden soll, ist ein Schlag ins Gesicht junger Menschen. In
Zürich wurden zur Umsetzung dieses Partymodells auch die bürokratischen Schritte auf ein Minimum
reduziert. In München soll man Anträge mit mehrwöchiger Bearbeitung stellen. So wird eine eigentlich
gute Idee nach und nach aufgeweicht und am Ende sind junge Menschen von „der Politik“ wieder
enttäuscht. Die Zurverfügungstellung
der geprüften Flächen zumindest für Stadträt*innen ermöglicht eine zweite Draufsicht. Einzelne Orte
könnten mit konkreten Vorschlägen zur Heilung der vermuteten Probleme nochmal auf den Prüfstand
gebracht werden. Es kann nicht sein, dass z.B. der Naturschutz oder das Gartenbauamt wegen einer
einmaligen Party auf öffentlichem Grund das Aussterben der „Gelbbauchunke“ befürchtet. Außerdem
dient die Beantwortung der Fragen der Transparenz von Strukturen und Entscheidungsprozessen auf
dem Weg zu mehr Teilhabe von Jugendlichen und jungen Erwachsenen

Thomas Lechner, Stadtrat
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